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I Allgemeines 

Geltungsbereich und Zweck (1, 2) Art. 1 
 
1 Das Baugesetz gilt für das ganze Gemeindegebiet. Es dient der zielgerichteten räumlichen Ent-

wicklung des Siedlungs- und Landschaftsraums im kommunalen und regionalen Zusammenhang 
und regelt das Bau- und Planungswesen, soweit die Gemeinde hierfür zuständig ist. 

 
2 Bei Planungen und bei der Erteilung von Baubewilligungen sind neben den kommunalen Vor-

schriften die einschlägigen Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts einzuhal-
ten. 

 
 
Natur- und Heimatschutz (3) Art. 2 
 
1 Wertvolle Landschaften und Naturobjekte dürfen nicht zerstört werden. Bauten und Anlagen von 

historischem Wert dürfen nicht zerstört oder abgebrochen werden. 
 
2 Die notwendigen Schutzmassnahmen nach Raumplanungsrecht und nach Natur- und Heimat-

schutzrecht werden im Rahmen der Ortsplanung getroffen.  
 
3 Der Gemeindevorstand kann vorsorgliche Schutzverfügungen erlassen. 
 
 
Boden- und Baulandpolitik (�t) Art. 3 
 
1 Die Gemeinde fördert die Verwirklichung der eigenen Planungen nach Massgabe der einschlägi-

gen kantonalen Bestimmungen. Sie schafft nach den Vorgaben des kantonalen Rechts die nötigen 
Rahmenbedingungen, damit die Bauzonen zeigerecht ihrer Bestimmung zugeführt werden.  

 
2 Die Gemeindeversammlung beschliesst über den Erwerb und die Veräusserung von Bauland. In 

dringlichen Fällen kann der Gemeindevorstand den Erwerb von Bauland bis zum Betrag von Fr. 
�î�[�ì�ì�ì�[�ì�ì�ì�X�t beschliessen. 

 
3 Die Gemeinde richtet auf der Gemeindeverwaltung eine Anlaufstelle für die Nachfrage nach Bau-

land ein. 
 
 
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Bauland (�t) Art. 4 
 
1 Die Gemeinde kann bei der Zuweisung von Land zur Bauzone und bei Umzonungen die Verfüg-

barkeit des Bodens für den festgelegten Zonenzweck nach den Vorgaben des kantonalen Rechts 
(Art. 19b KRG) vertraglich sicherstellen. Verzichtet die Gemeinde auf Vertragsverhandlungen oder 
scheitern diese, unterliegen die eingezonten oder umgezonten Grundstücke der gesetzlichen Si-
cherstellung der Verfügbarkeit von Bauland gemäss Art. 19c �t Art. 19f KRG. 
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2 Die bereits rechtskräftig ausgeschiedenen, jedoch noch nicht überbauten Bauzonenflächen, für 
welche sich im öffentlichen Interesse eine Bauverpflichtung aufdrängt, sind im Zonenplan beson-
ders bezeichnet. Werden diese Flächen nicht innert einer Frist von 8 Jahren seit rechtskräftiger 
Unterstellung unter die Bauverpflichtung zu mindestens 50 % überbaut, finden die Art. 19d �t 19f 
KRG auf die betroffenen Grundstücke Anwendung. 

 
3 Für die Entlassung von Grundstücken aus der Bauzone bei Nichterfüllen der Bauverpflichtung gel-

ten die einschlägigen kantonalen Bestimmungen. 
 
 
Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile (�t) Art. 5 
 
1 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, deren Land als Folge der Zuweisung von einer 

Nichtbauzone zu einer Bauzone (Einzonung) einen Mehrwert erlangt, haben nach Massgabe des 
kantonalen Rechts eine Mehrwertabgabe zu entrichten (Art. 19i �t Art. 19o KRG). Die Höhe der 
Mehrwertabgabe beträgt bei Einzonungen 30 % des Mehrwertes. Bei Einzonung von Grundstü-
cken in eine Hotelzone beträgt die Höhe der Abgabe 20 % des Mehrwertes. 

 
2 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, deren Land als Folge der Zuweisung von einer 

Bauzone zu einer anderen Bauzone oder einer Änderung der zulässigen Art der Bauzonennutzung 
(Umzonung) einen Mehrwert erlangt, haben eine Mehrwertabgabe in der Höhe von 30 % des 
Mehrwertes zu entrichten. Mehrwerte aus Umzonungen von weniger als Fr. 20'000.- pro Grund-
stück sind allgemein von der Abgabepflicht ausgenommen, wobei Grundstücksteilungen während 
des Planungsprozesses nicht berücksichtigt werden. Bei Umzonungen von Grundstücken in eine 
Hotelzone werden keine Mehrwertabgaben erhoben. 

 
3 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, deren Land durch Änderung der Vorschriften über 

das Mass der Nutzung in der Bauzone (Aufzonung) eine Mehrausnützung von über 50 % )1 der 
bisherigen Ausnützungsziffer erlangt, haben eine Mehrwertabgabe zu entrichten. Die Mehr-
wertabgabe beträgt 30 % des massgeblichen Mehrwertes. Bei Aufzonungen von Hotelzonen wer-
den keine Mehrwertabgaben erhoben. 

 
4 Die Mehrwertabgaben für Einzonungen werden durch den Gemeindevorstand nach den einschlä-

gigen kantonalen Bestimmungen veranlagt und bezogen (Art. 19m �t Art. 19o KRG). Für die Ver-
anlagung, die Fälligkeit und den Bezug der Mehrwertabgaben für Umzonungen und Aufzonungen 
gelten die kantonalen Vorschriften sinngemäss. 

 
5 Die Zuweisung der Erträge aus den Abgaben an den kantonalen und kommunalen Fonds sowie 

die Verwendung der Mittel richten sich grundsätzlich nach kantonalem Recht (Art. 19p und Art. 
19r KRG). Die Mittel des kommunalen Fonds können auch für die Förderung von preisgünstigem 
Mietwohnraum eingesetzt werden. 

 
6 Für die Entschädigung von Planungsnachteilen und die Vergütung von Erschliessungsaufwendun-

gen sowie für allfällige Rückerstattungsansprüche für geleistete Mehrwertzahlungen gelten aus-
schliesslich die einschlägigen kantonalen Bestimmungen (Art. 19s �t Art. 19u KRG).  

 
 

)1 wovon 15 % auf den Systemwechsel (BGF �o  aGF) entfallen  
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Grundlagen (�t) Art. 6 
 
1 Die Gemeinde erarbeitet nach Bedarf die für Festlegungen in der Grundordnung notwendigen 

Grundlagen für die Raumentwicklung wie Siedlungs- und Landschaftsanalysen, Inventare, Kon-
zepte oder Leitbilder. Sie stimmt die Beschaffung der Grundlagen mit den Nachbargemeinden, 
mit der Region und mit den kantonalen Fachstellen ab und sorgt für deren Austausch. 

 
2 Die Gemeinde kann gestützt auf Grundlagen auch Programme zur Umsetzung von Massnahmen 

eines Raumentwicklungskonzepts oder eines Leitbilds erarbeiten und durchführen.  
 
 
 

II Behördenorganisation 

Baubehörde (4) Art. 7 
 
1 Baubehörde ist der Gemeindevorstand. 
 
2 Die Baubehörde vollzieht dieses Gesetz sowie die eidgenössischen und kantonalen Vorschriften, 

soweit die Gemeinde hierfür zuständig ist. Sie sorgt für eine professionelle und sachgerechte Er-
füllung ihrer Aufgaben in nützlicher Frist. Sie erlässt alle notwendigen Ausführungsbestimmun-
gen. 

 
 
Planungs- und Baukommission (5) Art. 8 
 
1 Die Planungs- und Baukommission berät die Baubehörde in allen Fragen der Planung und stellt 

Anträge in allen Angelegenheiten, in welchen die Baubehörde einen Entscheid über Planungsmit-
tel nach diesem Gesetz zu fällen hat. 

 
2 Die Planungs- und Baukommission stellt der Baubehörde Antrag über Baugesuche, die ihr vom 

Bauausschuss zur Beratung übertragen werden.  
 
 
Bauamt (7) Art. 9 
 
1 Die Gemeinde kann ein Bauamt betreiben. 
 
2 Dem Bauamt obliegt die Vorprüfung, die Auflage und Publikation der Baugesuche. Es führt die 

Baukontrollen und Bauabnahmen durch. 
 
3 Die weiteren Aufgaben des Bauamtes werden in einem von der Baubehörde zu erlassenden Pflich-

tenheft geregelt. 
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Fachberatung (�t) Art. 10 
 
1 Die Baubehörde und in Absprache mit dieser die Planungs- und Baukommission können bei Bedarf 

sachkundige Fachleute zur Beurteilung von rechtlichen, technischen, energetischen oder gestal-
terischen Fragen beiziehen. 

 
2 Die Baubehörde bezeichnet eine ausgewiesene Fachperson als Gestaltungsberaterin oder Gestal-

tungsberater. Diese darf nicht in der Gemeinde wohnhaft sein und daselbst während der Amts-
dauer keine Projektierungs- und Bauaufträge übernehmen. Die Baubehörde kann die Gestaltungs-
beratung auch an eine regionale Kommission delegieren.  

 
 
 

III Richtplanung 
 
Richtpläne (11) Art. 11 
 
1 Kommunale und regionale Leitbilder und Raumentwicklungskonzepte können von der Gemeinde 

in einen kommunalen Richtplan umgesetzt werden.  
 
2 Zuständig für die Erarbeitung, den Erlass und Änderungen von kommunalen Richtplänen ist die 

Baubehörde. Sie sorgt bei Bedarf für eine angemessene Mitwirkung der Nachbargemeinden und 
der Region. Sie unterstellt den Erlass und Änderungen der Gemeindeversammlung, wenn der 
Richtplan Festlegungen enthält, deren Umsetzung eine breite Abstützung in der Bevölkerung be-
dingt. Fortschreibungen von Richtplänen sind in jedem Fall Sache der Baubehörde. 

 
3 Die Baubehörde lässt den Entwurf für den kommunalen Richtplan in der Gemeinde während 30 

Tagen öffentlich auflegen und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und 
im Kantonsamtsblatt bekannt. Während der öffentlichen Auflage kann jedermann bei der Baube-
hörde Vorschläge und Einwendungen einbringen. Diese prüft die Eingaben und sorgt in geeigneter 
Form für eine öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses.  

 
4 Die Bestimmungen über den kommunalen Richtplan gelten sinngemäss für den Erlass des kom-

munalen räumlichen Leitbilds. 
 
 
Gestaltungsrichtlinien (12) Art. 12 
 
1 Die von der Gemeinde erlassenen Gestaltungsrichtlinien sind im Anhang 1 dem Baugesetz beige-

fügt. 
 
2 Die Gestaltungsrichtlinien sind von der Baubehörde bei der Beurteilung von Baugesuchen sowie 

von Arealplänen und Quartierplänen zu beachten. 
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IV Grundordnung 
 
1. Allgemeines 

Zuständigkeit (�t) Art. 13 

 
1 Zuständig für Erlass und Änderung von Baugesetz, Zonenplänen, Generellen Gestaltungsplänen 

und Generellen Erschliessungsplänen ist die Gemeindeversammlung. 
 
2 Zuständig für den Erlass von Arealplänen und von Quartierplänen ist die Baubehörde. 
 
3 Die Gemeinde macht den Erlass von projektbezogenen Nutzungsplanungen von einer angemes-

senen Kostenbeteiligung der Interessenz abhängig. 
 
 
Bauliche Massnahmen (Definitionen) (�t) Art. 14 
 
1 Als Neubau gilt die Erstellung eines Gebäudes auf unüberbautem Grund. 
 
2 Als Ersatzbau gilt der nach Zerstörung durch höhere Gewalt oder freiwilligen Abbruch vorgenom-

mene Ersatz eines Gebäudes auf demselben Grundstück. 
 
3 Als Wiederaufbau gilt der nach Zerstörung durch höhere Gewalt oder freiwilligen Abbruch vorge-

nommene Ersatz eines Gebäudes innerhalb des gleichen Grundrisses und innerhalb der vorbeste-
henden Gebäudehülle.  

 
4 Als Umbau gilt jede über den Unterhalt und die Erneuerung hinausgehende bauliche Veränderung 

innerhalb eines Gebäudes.  
 
5 Als Erweiterung gilt jede Vergrösserung eines bestehenden Gebäudes ausserhalb der Gebäude-

hülle.  
 
6 Als Erneuerung gelten bauliche Vorkehren, welche Bauten und Anlagen Instand halten, Instand 

stellen oder an die Erfordernisse der Zeit angleichen, ohne dass Umfang, Erscheinung und Bestim-
mung des Werkes verändert werden.  

 
7 Als Zweckänderung (Umnutzung) gilt jede Änderung der bisherigen Funktion eines Bauwerks in 

eine neue Funktion. Als Zweckänderung gilt insbesondere die Zuführung von Räumlichkeiten in 
Dienstleistungsbetrieben, gewerblichen oder gastgewerblichen Bestrieben oder Industriebetrie-
ben zu Wohnzwecken wie auch die Zuführung von nutzungspflichtigen Erstwohnungen oder von 
touristisch bewirtschafteten Wohnungen zur Zweitwohnungsnutzung. 

 
8 Als Projektänderung gelten alle Änderungen an Projekten, unbesehen davon, ob sie vor oder nach 

der Baubewilligung erfolgen.  
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2. Zonenplan 

 
A. Allgemeines 

Festlegungen (14) Art. 15 
 
1 Die Zonenvorschriften für die Zone öffentliche Bauten und Anlagen, die Landwirtschaftszone, die 

Naturschutzzone, die Landschaftsschutzzone, die Grundwasser- und Quellschutzzone, die Gewäs-
serraumzone, die Gefahrenzonen, die Wintersportzone, die Zone für künftige bauliche Nutzung 
sowie das Übrige Gemeindegebiet sind im Kantonalen Raumplanungsgesetz umschrieben. Die Zo-
nenvorschriften der übrigen Zonen sowie die ergänzenden Bestimmungen für die Landwirt-
schaftszone und die Wintersportzone werden im vorliegenden Baugesetz festgelegt. 

 
2 Für Verkehrsflächen im Siedlungsgebiet gelten ausschliesslich die Vorgaben des Generellen Er-

schliessungsplans. 
 
3 Der Zonenplan bezeichnet jene Gebiete, in denen eine Folgeplanung (Quartierplanung, Arealpla-

nung) durchzuführen ist. Im Zonenplan werden ferner die Empfindlichkeitsstufen bezeichnet.  
 
4 Statische Waldgrenzen werden im Zonenplan bezeichnet; für sie gelten die Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über den Wald. 
 
 
 
B. Bauzonen 

 
a) Allgemeines 

Bauetappierung  (43.1) Art. 16 
 
1 Die Baubehörde kann im Interesse einer geordneten Entwicklung innerhalb der Bauzonen in Quar-

tierplänen und in Arealplänen oder bei grösseren Überbauungen im Baubewilligungsverfahren 
Etappen für die Ausführung der Bauten und Anlagen festlegen. 

 
2 Bauetappen können für eine Zeitspanne von maximal 5 Jahren seit Rechtskraft eines Quartierpla-

nes, eines Arealplans oder einer Baubewilligung festgelegt werden. 
 
 
 
b) Regelbauweise 

Regelbauweise (52) Art. 17 
 
1 Die Bauweise und das Mass der Nutzung in den Bauzonen richten sich nach dem Zonenschema 

sowie den Bestimmungen über Begriffe und Messweisen der Interkantonalen Vereinbarung zur 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO). 
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2 Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind die Ausnützungsziffer, die Grenzabstände 
und die Emissionsbeschränkungen in jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. 
Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt. 

 
3 Für Abweichungen von der Regelbauweise bei Quartierplanungen und bei Arealplanungen gelten 

die Bestimmungen von Art. 63 und 65 BauG. 
 
 
Besitzstand (1.1) Art. 18 
 
1 Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, die den geltenden Vorschrif-

ten nicht mehr entsprechen, dürfen erhalten und erneuert werden. Geringfügige Änderungen 
können bewilligt werden, wenn keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

 
2 Zweckänderungen, Erweiterungen und wesentliche Umbauten sind nur gestattet, wenn die gel-

tenden Vorschriften eingehalten werden. Die besonderen Bestimmungen für bestehende Ge-
bäude in der Dorfzone bleiben vorbehalten.  

 
3 Bei Gebäuden, die gestützt auf rechtskräftige Quartierpläne bewilligt und erstellt wurden, bleibt 

die bei Inkrafttreten der vorliegenden Revision des Baugesetzes vorhandene anrechenbare Ge-
schossfläche auch bei wesentlichen Umbauten sowie Abbrüchen und Wiederaufbauten gewähr-
leistet.  
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Zonenschema (52) Art. 19 
 

 Zone Maximale 

Ausnützung 

 

Maximale 

mittlere  

traufseitige 

Fassadenhöhe 

Maximale 
Höhe der 
Firstlinien 

Maximale 

Gebäude-
länge 

Minimaler 

Grenzab-
stand 

       

DZ Dorfzone Art. 27 max. 9.0 m Art. 27 2.5 m 

DEZ A Dorferweiterungszone A 1.2 9.0 m + 3.0 m 25.0 m 2.5 m 

DEZ B Dorferweiterungszone B 0.9 9.0 m + 3.0 m 25.0 m 3.0 m 

WA Wohnzone A 0.8 11.0 m + 4.0 m 25.0 m 5.0 m 

WB Wohnzone B 0.6 7.0 m + 4.0 m 20.0 m  4.0 m 

WC Wohnzone C  0.25 6.5 m  + 3.0 m 15.0 m 5.0 m 

ÖEW Zone für öffentlichen und 
einheimischen Woh-
nungsbau 

0.8 11.0 m + 4.0 m 25.0 m 5.0 m 

WG Wohn- Gewerbezone 1.0 11.0 m + 4.0 m 25.0 m 4.0 m 

WGP  Wohn- Gewerbezone 
�W�Œ�}�•�����[�/�•�o���• 

0.8 11.0 m + 4.0 m 40.0 m 5.0 m 

GB Gewerbezone  - 11.0 m )1 + 4.0 m 40.0 m 5.0 m 

HCP  Hotelzone Cresta Palace  0.8  GGP GGP )2 GGP )3 2.5 m  

HSC Hotelzone Sur Crasta 
Pradè 

AP 
max. 1.0 

AP 
max. 12.5 m )4 

AP AP 5.0 m  

ZöBA Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen  

)5 

 
)1 In der Gewerbezone Pontresina gilt eine mittlere Fassadenhöhe von max. 6.5 m gemessen ab Planum. 
)2 Die Gesamthöhe (5.2) darf die im GGP für die einzelnen Baufelder festgelegten Höhenkoten in m.ü.M. nicht 

überschreiten. 
)3 Die Gebäudelängen (4.1) werden durch die im GGP festgelegten Baufelder bestimmt.  
)4 Maximale mittlere traufseitige Fassadenhöhe gemessen ab bestehendem aufgeschütteten Terrain. Bei Ab-

grabungen können die Fassadenhöhen im Arealplan um das Mass der Abgrabungen erhöht werden.  
)5 Gegenüber angrenzenden Zonen gelten sinngemäss deren Grenz- und Gebäudeabstände. Die übrigen Zo-

nenvorschriften der angrenzenden Gebiete sind bei der Erstellung von Bauten und Anlagen angemessen zu 
berücksichtigen. 
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c) Begriffe und Messweisen 

Definitionen (�t) Art. 20 
 
1 Die in diesem Baugesetz verwendeten Definitionen und Begriffe richten sich unter Vorbehalt von 

Art. 21 BauG nach der IVHB mit den zugehörigen Erläuterungen.  
 
2 Die Definitionen und Begriffe gemäss IVHB finden sich im Anhang 4 zum Baugesetz. Die in Klam-

mern gesetzten Verweise in den nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich auf die Ziffern ge-
mäss Anhang 4. 

 
3 Für die nachstehenden IVHB-Begriffe gelten die folgenden Masse: 
 

1. Kleinbauten und Anbauten (2.2. und 2.3.) 
�x  maximal zulässige Fassadenhöhe (5.2): 3.0 m 
�x  maximal anrechenbare Gebäudegrundfläche: 50.0 m² 

 
2. Unterniveaubauten (2.5.) 

�x  maximales Mass f über dem massgebenden Terrain (1.1): 1.5 m 
 
3. Vorspringende Gebäudeteile (3.4)  

�x  maximal zulässiges Mass a für die Tiefe: 1.5 m  
�x  maximal zulässiges Mass b für die Breite: 4.00 m  
�x  maximal zulässiger Anteil des zugehörigen Fassadenabschnitts: 1/3 

 
 
Ausnützungsziffer (53) Art. 21  
 
1 Die im Zonenschema festgelegten Ausnützungsziffern (AZ) sind einzuhalten. Für die Ausnützungs-

ziffer gilt die Definition gemäss Art. 37a der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO; siehe 
Anhang 2). 

 
2 Für temporär genutzte Räume oder Raumteile in Wohngebäuden wie Wellness-, Hobbyräume u. 

dgl., welche weniger als 1.60 m über das massgebende Terrain hinausragen, kann die Baubehörde 
einen Zuschlag zur zonengemässen Ausnützung von max. 50 % gestatten, sofern die betreffenden 
Räume mit einem Zweckänderungsverbot belegt werden. Davon ausgenommen sind Wohn- und 
Arbeitsräume. 

 
3 Für betriebsbedingte Räume von Hotelbetrieben wie Arbeitsträume, Lager- und Abstellräume, 

Wellness-, Spiel- und Bastelräume u.dgl., welche weniger als 1.60 m über das massgebende Ter-
rain hinausragen, kann die Baubehörde einen Zuschlag zur zonengemässen Ausnützung von max. 
50 % gestatten, sofern die betreffenden Räume mit einem Zweckänderungsverbot belegt werden. 
Davon ausgenommen sind Wohn- und Schlafräume. 

 
4 Für unbeheizte verglaste Veranden oder Wintergärten kann die Baubehörde einen Zuschlag von 

15 % zur zonengemässen Ausnützung gewähren, maximal jedoch von 20 m2 pro Wohneinheit. 
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Haushälterische Bodennutzung (�t) Art. 22 
 
1 Alle Bauvorhaben haben dem Gebot des haushälterischen Umgangs mit dem Boden zu genügen. 

Insbesondere ist eine bodensparende, kompakte Bauweise sowie eine optimale Ausnützung und 
effiziente Erschliessung anzustreben.  

 
2 Bei Neubauten, Ersatzbauten, wesentlichen Umbauten und Erweiterungen sind mindestens  80 % 

der geltenden Ausnützungsziffer auszuschöpfen. Für Bauvorhaben in Zonen ohne Ausnützungs-
ziffer gelten die Ziele gemäss Abs. 1 sinngemäss. 

 
3 Wird die geltende Ausnützungsziffer unterschritten, haben die Baugesuchstellenden anhand ei-

nes konkreten Projektes nachvollziehbar aufzuzeigen, wie und wo die gesamte restliche Ausnüt-
zung nachträglich in baulicher und funktionaler Hinsicht zweckmässig realisiert werden kann. Bau-
gesuche, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, werden zur Überarbeitung zurückgewiesen. 

 
4 Die Baubehörde kann die Baubewilligung mit Auflagen verbinden wie etwa hinsichtlich der Er-

schliessung, der Baustandorte für die Restnutzung, die zeitliche Realisierung, der Sicherstellung 
der Verfügbarkeit etc. oder aber die Einleitung einer Folgeplanung beschliessen. 

 
 
Nutzungsübertragung und Parzellierung (54) Art. 23 
 
1 Die Baubehörde kann Nutzungsübertragungen zwischen angrenzenden oder bloss durch Stras-

senparzellen oder Bäche getrennten Grundstücken innerhalb der gleichen Bauzone zulassen. Für 
bestehende Bauten ist innerhalb der gleichen Zone eine weitergehende Übertragung möglich. 
Ebenso bleiben abweichende Bestimmungen über Nutzungsübertragungen und Nutzungskon-
zentration bei Quartierplanungen oder Arealplanungen vorbehalten.  

 
2 Die Beanspruchung eines Grundstückes zur Erhöhung der Ausnützung eines anderen ist im Grund-

buch anzumerken. 
 
3 Durch nachträgliche Parzellierung von Grundstücken dürfen die Vorschriften über die Ausnützung 

nicht umgangen werden. Wenn von einem überbauten Grundstück ein Teil abgetrennt wird, so 
darf die neue Parzelle nur soweit überbaut werden, als die Ausnützungsziffer über die ganze ur-
sprüngliche Parzelle eingehalten ist. 

 
4 Die Gemeinde führt eine Kontrolle über die Ausnützung der Grundstücke. 
 
 
Fassadenhöhe und Höhe der Firstlinie (55) Art. 24 
 
1 Gebäude dürfen die im Zonenschema festgelegte maximale mittlere traufseitige Fassadenhöhe 

FHm und die maximale Höhe der Firstlinie nicht überschreiten. 
 
2 Als mittlere traufseitige Fassadenhöhe (5.2) gilt das Mittel aller traufseitigen Fassadenhöhen ge-

messen an den Hauptgebäudeecken. Bei Abgrabungen sind die Fassadenhöhen vom neu gestal-
teten Terrain aus zu messen. 
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3 Die talseitigen traufseitigen Fassadenhöhen dürfen im Durchschnitt die FHm um max. 2.5 m über-
schreiten. Bei gegliederten Bauten wird die FHm für jeden Baukörper separat ermittelt. Als Glie-
derung gilt nur ein Vor- oder Rücksprung von mindestens 3.0 m, der vom massgebenden Terrain 
bis zum Dach reicht. 

 
4 Die Höhe der Firstlinie (5.1) bestimmt sich durch die Schnittlinie der traufseitigen Fassadenflucht 

mit der Oberkante der Dachkonstruktion und dem im Zonenschema festgelegten Zuschlag. 
 
5 Technische bedingte Dachaufbauten wie Kamine, Lüftungsrohre, Oberlichter, Solarpanels, Lift-

überfahrten, Dachausstiege und dergleichen dürfen die Fassadenhöhe und die Höhe der Firstlinie 
überschreiten. 

 
6 Vorbehalten bleiben die besonderen Höhenbeschränkungen des Sicherheitszonenplanes für den 

Flugplatz Oberengadin. 
 

 
 
 
Gebäudelänge  (56) Art. 25 
 
1 Gebäude, die das massgebende Terrain (1.1) überragen, dürfen die Gebäudelänge (4.1) gemäss 

Zonenschema nicht überschreiten. Anbauten (2.3) werden nicht angerechnet. 
 
2 Werden zwei oder mehr selbständige Gebäude zusammengebaut (Doppel- und Reihenhäuser) 

darf die Gebäudelänge um insgesamt 6.0 m überschritten werden.  
 
3 Die Länge und die Breite von unterirdischen Bauten (2.4) sind frei.  
 
 
  



Gemeinde Celerina/Schlarigna / Baugesetz / Revision 2025 / Abstimmungsvorlage / Stand 23.09.2025 
 

20 

Grenz- und Gebäudeabstand (57) Art. 26 
 
1 Gebäude mit Ausnahme von Kleinbauten und Anbauten (2.2. und 2.3), die das massgebende Ter-

rain (1.1) überragen, haben die im Zonenschema festgelegten Grenzabstände (7.1) einzuhalten. 
Vorbehalten bleiben Baulinien (7.3) und Unterschreitungen gemäss KRG. 

 
2 Für Kleinbauten und Anbauten (2.2. und 2.3) gilt der minimale kantonale Grenzabstand von 2.5 

m. Unterirdische Bauten (2.4) und Unterniveaubauten (2.5) haben einen Grenzabstand von 1.50 
m einzuhalten. Vorbehalten bleiben Baulinien (7.3) und Unterschreitungen gemäss KRG. 

 
3 Zwischen mehreren Gebäuden auf dem gleichen Grundstück ist ein Gebäudeabstand von mindes-

tens 5.0 m einzuhalten. Vorbehalten bleiben Baulinien (7.3) und Unterschreitungen gemäss KRG. 
 
4 Vorspringende Gebäudeteile (3.4), wie offene Balkone, Erker, Vordächer, Vortreppen usw. dürfen 

um höchstens 1.50 m in den zonengemässen Grenz- und Gebäudeabstand hineinragen. Die Ge-
samtlänge von Balkonen, Erkern sowie offenen und überdeckten Hauseingängen, die in den zo-
nengemässen Grenz- und Gebäudeabstand hineinragen, darf ein Drittel der Fassadenlänge nicht 
überschreiten. 

 
 
 
d) Zonenvorschriften 

Dorfzone (45, 1.1) Art. 27 
 
1 In der Dorfzone ist der Charakter der bestehenden Siedlung zu erhalten. Funktionell, hygienisch 

und ästhetisch unbefriedigende Bauten oder Bauteile sind nach Möglichkeit zu sanieren. Dabei ist 
anzustreben, die Dorfzone baulich und funktionell zu einem attraktiven Ort auszubauen. 

 
2 Die Dorfzone ist für Wohnbauten, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe einschliesslich Gastwirt-

schaftsbetriebe bestimmt. 
 
3 Bestehende Bauten in der Dorfzone dürfen ohne Rücksicht auf die Vorschriften der Regelbau-

weise über die Ausnützungsziffer, die Fassadenhöhe und die Höhe der Firstlinie, die Gebäude-
länge sowie die Grenz- und Gebäudeabstände umgebaut und im Rahmen des Zonenzwecks auch 
in ihrem Zweck geändert werden, sofern das Gebäudevolumen nicht verändert wird. Gleiches gilt 
für den Wiederaufbau bestehender Gebäude nach Abbruch oder Zerstörung (Ersatzbauten). Vor-
behalten bleiben jedoch Bau- und Baugestaltungslinien sowie die besonderen Schutzanordnun-
gen des Generellen Gestaltungsplans (Art. 49 �t 54 BauG). 

 
4 Neubauten sowie neue Kleinbauten und Anbauten (2.2 und 2.3) haben sich in Höhe, Stellung, 

Volumen, Proportionen, Dachform, Material, Farbe und Gestaltung der Fassaden gut in die beste-
hende Siedlung einzufügen. Verbindliche Anordnungen des Zonenschemas und des Generellen 
Gestaltungsplans sind zu beachten. Es besteht kein Anspruch auf Ausschöpfung der maximalen 
mittleren traufseitigen Fassadenhöhe von 9.0 m, wenn Gründe der Einordnung oder Gestaltung 
dagegensprechen.   

 
5 Soweit keine Baulinien oder Baugestaltungslinien bestehen, sind die bestehenden Baufluchten 

bei Neubauten, Ersatzbauten und Umbauten beizubehalten.  
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6 Für bauliche Massnahmen in der Umgebung von architektonisch wertvollen Gebäuden sind be-
sondere Massnahmen zu treffen, die eine Beeinträchtigung dieser Gebäude ausschliessen. 

 
7 Die Baubehörde entscheidet, ob ein Vorentscheidsverfahren durchzuführen ist. 
 
 
Dorferweiterungszonen A / B (46) Art. 28 
 
1 Die Dorferweiterungszonen sind hauptsächlich für Wohnbauten bestimmt. Zulässig sind ferner 

Detailhandelsgeschäfte und Gewerbebetriebe einschliesslich Gastwirtschaftsbetriebe, welche be-
züglich Grösse, Nutzung und Gestaltung den traditionellen Strukturen einer Dorfzone entspre-
chen, und das gesunde Wohnen nicht beeinträchtigen. 

 
2 Neubauten, Ersatzbauten, wesentliche Umbauten und Erweiterungen haben sich bezüglich Be-

bauungsstruktur (Anordnung der Bauten, Dichte, Umgebungs- und Freiraumgestaltung) sowie 
Form, Grösse und Gestaltung an die Typologie der historischen Bebauung der Dorfzone anzu-
lehnen. 

 
3 Bauvorhaben sind vor Ausarbeitung der Baubehörde anzumelden und durch die Gestaltungsbe-

ratung zu begleiten. Falls die Einfügung des Bauvorhabens in die Siedlung, dessen Grösse oder 
andere besondere Umstände es verlangen, ist eine Quartierplanung durchzuführen.  

 
 
Wohnzonen A /  B /  C (47) Art. 29 
 
1 Die Wohnzonen A und B sind für Wohnbauten bestimmt. Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe 

einschliesslich Gastgewerbebetriebe und Detailhandelsgeschäfte sind zulässig, sofern sie ihrem 
Wesen nach in Wohnquartiere passen und das Wohnen nicht übermässig beeinträchtigen. Ge-
werblich genutzte Bauten sind in ihrer äusseren Erscheinung Wohnbauten anzugleichen. 

 
2 Die Wohnzone C ist ausschliesslich für Wohnbauten bestimmt. 
 
 
Zone für öffentlichen und einheimischen Wohnungsbau (48, 10 komZWG) Art. 30 
 
1 In der Zone für öffentlichen und einheimischen Wohnungsbau dürfen nur Wohnbauten für orts-

ansässige Bewohner oder Bauten, die der Öffentlichkeit dienen, erstellt werden. Kleingewerbe-
betriebe können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie ihrem Wesen nach in das Quartier 
passen und das Wohnen in keiner Weise beeinträchtigen. 

 
2 Die Gemeinde kann die Erstellung von Wohnbauten auf eigenem Boden in diesem Sinne auch 

Privaten überlassen.  
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3 Wohnbauten sind dauernd als Erstwohnungen im Sinne des Bundesgesetzes über Zweitwohnun-
gen zu nutzen. Stirbt die Eigentümerin oder der Eigentümer eines Wohnhauses oder einer Eigen-
tumswohnung, die am 11. März 2012 rechtmässig bestand oder rechtskräftigt bewilligt war, sind 
die gesetzlichen Erben berechtigt, das Haus bzw. die Wohnung bis zu einer allfälligen Veräusse-
rung für eigene Bedürfnisse auch als Zweitwohnung zu nutzen. In andern besonderen Fällen, wie 
vorübergehende Veränderung des Aufenthaltsortes aus beruflichen oder gesundheitlichen Grün-
den und dgl., kann die Baubehörde befristete Ausnahmen von der zweckgemässen Verwendung 
der Wohnung gestatten. Für Wohnbauten, die nach 11. März 2012 bewilligt wurden, gelten mit 
Bezug auf die Änderung oder Sistierung der Nutzungsbeschränkungen ausschliesslich die einschlä-
gigen Bestimmungen des Bundesrechts. 

 
 
Wohn- Gewerbezone (49) Art. 31 
 
1 Die Wohn-Gewerbezone ist für Wohnbauten sowie für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe 

einschliesslich Gastgewerbebetriebe bestimmt.  
 
2 Bei Neubauten sowie Umbauten mit Zweckänderungen dürfen in der Wohn-Gewerbezone höchs-

tens ¾ der realisierten anrechenbaren Geschossfläche (aGF) für Wohnzwecke verwendet werden. 
 
3 Die Zweckbestimmung der nur gewerblich nutzbaren Flächen ist grundbuchlich sicherzustellen. 
 
 
Wohn- �'���Á���Œ�����Ì�}�v�����W�Œ�}�•�����[�/�•�o���• (50.1) Art. 32 
 
1 Die Wohn- �'���Á���Œ�����Ì�}�v�����W�Œ�}�•�����[�/�•�o���•���]�•�š���(�º�Œ���t�}�Z�v�µ�v�P���v���•�}�Á�]�����(�º�Œ�����]���v�•�š�o���]�•�š�µ�v�P�•- und Gewerbe-

betriebe bestimmt. Die gewerbliche Nutzung hat mindestens 30 % und maximal 40 % der reali-
sierten anrechenbaren Geschossfläche (aGF) zu betragen. 60 �t 70 % der anrechenbaren Geschoss-
fläche sind für Wohnzwecke zu nutzen. Wohnungen sind vorzugsweise in Wohnbauten, gewerb-
liche Nutzungen in Gewerbebauten zusammenzufassen.  

 
2 Sämtliche Wohnungen sind als Mietwohnungen mit einfachem Ausbaustandard auszugestalten 

und nach den Grundsätzen der Kostenmiete zu vermieten. Diese Nutzungsbeschränkung ist durch 
Auflagen in der Baubewilligung sicherzustellen. Die Auflage ist vor Baubeginn auf dem betroffe-
nen Grundstück im Grundbuch anmerken zu lassen. Gleichzeitig ist der Gemeinde an den Wohn-
bauten bzw. Wohneinheiten vertraglich für die Dauer von 25 Jahren ein auf den Verkehrswert 
gemäss letzter amtlicher Bewertung limitiertes Vorkaufsrecht einzuräumen, welches im Grund-
buch vorzumerken ist. 

 
3 Über die ganze Wohn- �'���Á���Œ�����Ì�}�v�����W�Œ�}�•�����[�/�•�o���•���]�•�š�����]�v�����Y�µ���Œ�š�]���Œ�‰�o���v�µ�v�P�����µ�Œ���Z�Ì�µ�(�º�Z�Œ���v�U���Á���o���Z����

folgenden Zielsetzungen zu genügen hat: 
 

�x Das Überbauungs- und Erschliessungskonzept gewährleistet eine kompakte Bauweise, eine 
optimale Ausnützung, eine qualitätsvolle Gestaltung der Bauten und ihrer Aussenräume sowie 
eine rationelle Erschliessung; 
 

�x Die Bauten sind bezüglich Anzahl und Lage so anzuordnen, dass angemessene Durchsichten in 
die Landschaft gewährleistet sind. 
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�x Die maximal zulässige mittlere traufseitige Fassadenhöhe ist ab Niveau der Erschliessungs-
strasse zu messen; 

 
�x Betriebe, welche die Wohnqualität wesentlich beeinträchtigen könnten, wie verkehrsintensive 

Betriebe, Spenglereien und dgl., sowie Lager- und Umschlagsplätze im Freien sind nicht gestat-
tet; 
 

�x Mindestens 70 % der Pflichtparkplätze sowie zusätzliche Parkplätze sind unterirdisch oder in 
Gebäuden anzuordnen; 
 

�x Der durch das Quartier fliessende Bach wird gemäss den Vorgaben des Generellen Gestal-
tungsplans verlegt und verbreitert. Die Ufer werden renaturiert. Die Verlegung und Renaturie-
rung des Baches sowie die Erstellung des Zaunes sind Sache der Gemeinde, die auch alle damit 
zusammenhängenden Kosten trägt.  
 

�x Die Erarbeitung des Überbauungs- und Erschliessungskonzepts sowie künftige Bauvorhaben 
im Quartierplangebiet unterliegen der Gestaltungberatung. 

 
 
Gewerbezone (50) Art. 33 
 
1 Die Gewerbezone ist für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe bestimmt. 
 
2 Es dürfen nur Wohnbauten für Abwarts- und Betriebspersonal erstellt werden, dessen ständige 

Anwesenheit im Betrieb erforderlich ist. 
 
3 Zulässig sind ferner einfache Angestelltenunterkünfte und die damit üblicherweise verbundenen 

Kantinen für die auf Gemeindegebiet und in der Region angesiedelten Betriebe. 
 
4 In der Gewerbezone Pontresina dürfen keine Wohnungen erstellt werden.  
 
 
Hotelzone (�t) Art. 34 
 
1 Die Hotelzone ist für Gastgewerbebetriebe, Erholungsheime und Kureinrichtungen bestimmt. 

Verkaufslokale, andere gewerbliche oder kulturelle Bauten und Anlagen sowie Personalwohnun-
gen in Verbindung mit Gastgewerbebetrieben sind zulässig. 

 
2 Als Gastgewerbebetriebe gelten Gaststätten, traditionelle Hotels, Garni-Hotels und Pensionen so-

wie vergleichbare Betriebe, welche die Anforderungen von Art. 4 der Zweitwohnungsverordnung 
des Bundesrates (ZWV) für strukturierte Beherbergungsbetriebe erfüllen und touristisch bewirt-
schaftete Wohnungen gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen 
(ZWG) an Gäste vermieten.  

 
3 Touristisch bewirtschaftete Wohnungen, welche von strukturierten Beherbergungsbetrieben im 

Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. b ZWG und Art. 4 ZWV bewirtschaftet werden, werden bewilligt, wenn 
neben den bundesrechtlichen Anforderungen nachfolgende kommunale Anforderungen erfüllt 
sind. 
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�x Die dauernde und zweckgemässe Nutzung der touristisch bewirtschafteten Wohnungen ist 
durch eine Vereinbarung mit der Gemeinde sicherzustellen. Durch die Vereinbarung ist insbe-
sondere auch sicherzustellen, dass die zum Hotelbetrieb gehörenden Betriebs- und Publikums-
räume und die dem Betrieb dienenden Aussenanlagen dauernd und uneingeschränkt dem Ho-
telbetrieb zur Verfügung stehen. Diese Räume und Anlagen müssen im Eigentum des Hotelei-
gners oder Hotelbetreibers verbleiben und dürfen nicht an Dritte veräussert werden. Wird der 
Betrieb nicht vom Hoteleigner geführt, ist der Gemeinde vor Erteilung der Baubewilligung ein 
verbindlicher Vertrag mit dem künftigen Hotelbetreiber einzureichen, welcher den Betrieb des 
Hotels längerfristig sicherstellt.  

 
�x Im Falle der Veräusserung von touristisch bewirtschafteten Wohnungen an Dritte hat der Ver-

äusserer sicherzustellen, dass die Wohnungen dauernd dem Hotelbetrieb zur Verfügung ste-
hen und die Nutzer der Wohnungen die hotelmässigen Leistungen des Betriebes auch bezie-
hen müssen. Die Eigennutzung der Wohnungen darf maximal 3 Wochen pro Hauptsaison be-
tragen. Eine Dauervermietung ist untersagt. Unterhalts- und Erneuerungsinvestitionen in den 
Hotelbetrieb einschliesslich der zugehörigen touristisch bewirtschafteten Wohnungen müssen 
ohne Zustimmung der Wohnungseigentümer getroffen werden können. Die Erklärung auf Be-
gründung von Stockwerkeigentum und das zugehörige Reglement sind dem Gemeindevor-
stand vor der Eintragung bzw. Anmerkung im Grundbuch zur Genehmigung einzureichen. 

 
4 Neubauten und Ersatzbauten in der Hotelzone Cresta Palace werden nur auf Grund der Vorgaben 

des Zonenschemas und des Generellen Gestaltungsplans bewilligt. Zweitwohnungen zur Querfi-
nanzierung des Hotelbetriebes können nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 �t 3 ZWG und Art. 75 BauG 
bewilligt und genutzt werden. Die auf dem Areal Cresta Palace bestehende Quartierplanpflicht 
wird aufgehoben. 

 
5 Bei der neu ausgeschiedenen Hotelzone Sur Crasta Pradè handelt es sich um eine befristete Ein-

zonung im Sinne von Art. 19h KRG. Für die Hotelzone Sur Crasta Pradè ist eine projektbezogene 
Nutzungsplanung durchzuführen, welche hohen ortsbaulichen und architektonischen Anforde-
rungen genügt. Zweitwohnungen zur Querfinanzierung sind ausgeschlossen. Die im Zonenschema 
festgelegte maximale Ausnützung und die maximale mittlere Fassadenhöhe dürfen nicht über-
schritten werden. Die projektbezogene Nutzungsplanung ist der Gemeinde innert 1 ½ Jahren seit 
Rechtskraft der vorliegenden Ortsplanungsrevision vorzulegen. Gestützt darauf sind die Lage und 
Ausdehnung sowie die Gestaltung der Hotelbauten und der Aussenräume in einem Arealplan fest-
zulegen. Die plangemässe Überbauung der Hotelzone Sur Crasta Pradè hat innert 5 Jahren seit 
Eintritt der Rechtskraft des Arealplans zu erfolgen. Im Übrigen gelten die einschlägigen Bestim-
mungen von Art. 19h KRG.  

 
 
Sportzone (�t) Art. 35 
 
1 Die Sportzone ist für Bauten und Anlagen bestimmt, die dem Sport und der Erholung dienen. Zu-

lässig sind offene Sportanlagen sowie die für den Betrieb der Anlagen erforderlichen Gebäude 
einschliesslich eines Gastwirtschaftsbetriebes.  

 
2 Zulässige Gebäude dürfen nur als eingeschossige Bauten erstellt werden. Als Grenz- und Gebäu-

deabstände sind sinngemäss die Abstände der angrenzenden Zonen zu übernehmen. 
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C.  Landwirtschaftszonen 

Landwirtschaftszone (59) Art. 36 
 
1 Die Landwirtschaftszone umfasst Land, das sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder 

den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Land-
wirtschaft benötigt wird oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll. 

 
2 Bauten in der Landwirtschaftszone haben sich gut in die Landschaft einzufügen. Die Baubehörde 

trifft notwendige Anordnungen bezüglich Stellung, Grösse, Lage und Ausgestaltung der Bauten. 
 
 
D. Schutzzonen 

Moorlandschaft God da Staz/Stazerwald (�t) Art. 37 

 
1 Die Moorlandschaft ML 45 God da Staz/Stazerwald von nationaler Bedeutung ist im Zonenplan 

als Landschaftsschutzzone Moorlandschaft bezeichnet. 

 
2 Die Flachmoor-Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung sind als Naturschutzzo-

nen bezeichnet. 

 
3 Die konkretisierten Schutzziele für die Moorlandschaft 45 God da Staz/Stazerwald werden in ei-

nem von der Gemeindeversammlung zu erlassenden Reglement festgelegt. 
 
4 Der Unterhalt und die Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen innerhalb der Moor-

landschaft sind im Rahmen von Art. 23d des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG) gestattet. Nutzungsänderungen sind ausgeschlossen. Bauten und Anlagen, die nicht mehr 
entsprechend ihrer bisherigen Zweckbestimmung genutzt und unterhalten werden, sind abzubre-
chen, und es ist der ursprüngliche landschaftliche Zustand wieder herzustellen. Werden Bauten 
oder Anlagen während längerer Zeit nicht mehr genutzt und dem Zerfall preisgegeben, verpflich-
tet die Baubehörde die Eigentümerin oder den Eigentümer zur Weiterführung der bisherigen Nut-
zung und zum ordentlichen Unterhalt. Kommen diese den Anordnungen innert Frist nicht nach, 
verfügt die Baubehörde nach erfolgter Androhung den Abbruch der Bauten oder Anlagen und die 
Wiederherstellung des ursprünglichen landschaftlichen Zustands auf Kosten der Eigentümer-
schaft.  

 
 
Trockenstandortzone (�t) Art. 38 
 
1 Die Trockenstandortzone umfasst Trockenwiesen und -weiden gemäss Inventar des Bundes (in-

ventarisierte TWW-Objekte), deren Fl��che und Qualit��t erhalten werden soll.  
 
2 Die im Zonenplan festgelegten Trockenstandorte sind im Bestand und ihrer Funktionsfähigkeit zu 

erhalten und zu verbessern. F�ºr die Bewirtschaftung werden Vertr��ge zwischen Kanton und Be-
wirtschaftern oder Bewirtschafterinnen abgeschlossen. 

 
3 Für Trockenwiesen und -weiden innerhalb der Zone für Vorranggebiete Trockenstandorte gelten 

die besonderen Bestimmungen von Art. 39 BauG. 
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4 F�ºr Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung gelten ausschliesslich die Bestimmun-
gen des Bundesrechts. 

 
 
Zone für Vorranggebiete Trockenstandorte (�t) Art. 39 
 
1 Die Zone für Vorranggebiete (Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten von Trockenwiesen) um-

fasst eine oder mehrere nahe beieinander liegende Trockenwiesen und -weiden sowie angren-
zende natürliche oder naturnahe Lebensräume von ökologischem Wert und Aufwertungspoten-
zial.  

 
2 Die Funktionsfähigkeit der Trockenwiesen und -weiden, der weiteren Lebensräume sowie die öko-

logische Vernetzung sollen im Grundsatz erhalten und verbessert werden. 
 
3 Die innerhalb der Zone für Vorranggebiete ausgeschiedenen Trockenwiesen und -weiden (TWW-

Objekte) gelten als Hinweis. Für die Bewirtschaftung dieser Flächen werden Verträge zwischen 
Kanton und Bewirtschaftern oder Bewirtschafterinnen abgeschlossen.  

 
4 Innerhalb der TWW-Objekte gemäss Absatz 3 sind neue Bauten und Anlagen zulässig, sofern sie 

für die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung des Gebietes, für den Schutz vor Naturgefahren 
oder für öffentliche Infrastrukturen (Bahnen, Wege, Beschneiungs- oder Werkleitungen und dgl.) 
notwendig sind und ein Standort ausserhalb der TWW-Objekte nicht zumutbar ist. 

 
5 Werden TWW-Objekte durch Bauvorhaben beeinträchtigt, sind Ersatzmassnahmen in Form von 

Ausgleichs- und Aufwertungsmassnahmen innerhalb der Zone für Vorranggebiete auf den dafür 
im Zonenplan gekennzeichneten Flächen mit grossem Aufwertungspotenzial für TWW-Vegetation 
zu leisten, welche geeignet sind, die Qualität der Trockenwiesen im Sinne von Absatz 2 insgesamt 
wiederherzustellen oder zu steigern.  

 
 
Wald- und Wildschonzone (66.1) Art. 40 
 
1 Die Wald- und Wildschonzone umfasst Lebensräume von Tieren, insbesondere die Winterein-

standsgebiete. 
 
2 Die Anlage, Präparierung und Markierung von Abfahrtspisten, Langlaufloipen und Schlittelwegen 

oder anderer Einrichtungen zur Sportausübung sind im Winter nicht gestattet. Der Gemeindevor-
stand erlässt temporäre Betretungs- und Fahrverbote nach Absprache mit der Wildhut und dem 
Forstdienst.  

 
3 Die Verwendung von Motorfahrzeugen ist nur f�ºr land- oder forstwirtschaftliche Nutzungen ge-

stattet. Vorbehalten sind generell Not- und Rettungsmassnahmen sowie Pflege- und Hegemass-
nahmen in Absprache mit der Wildhut und dem Forstdienst.  

 
4 Die Wald- und Wildschonzonen werden nach den Richtlinien des Amtes f�ºr Jagd und Fischerei und 

der kantonalen Hegekommission gekennzeichnet. Zweckmässige Pflegemassnahmen sind von 
den Grundeigent�ºmerinnen und Grundeigent�ºmern zu dulden. 
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E. Weitere Zonen 

Grünzone (58) Art. 41 
 
1 Die Grünzone umfasst jene Flächen innerhalb des Baugebietes, welche zum Schutz des Orts- und 

Landschaftsbildes, zur Gliederung von Siedlungsteilen und zur Erhaltung von Erholungs- und Frei-
flächen dauernd freizuhalten sind.  

 
2 In der Grünzone dürfen keine Bauten und Anlagen erstellt werden.  
 
 
Wintersportzone (63) Art. 42 
 
1 In der Wintersportzone gelten in Ergänzung der Zonenvorschriften gemäss kantonalem Raumpla-

nungsgesetz die nachfolgenden Bestimmungen: 
 

1. Jedermann steht zur Ausübung des Wintersportes der freie Zutritt offen. 
 
2. Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, Pflanzungen und Düngungen sind nur zulässig, soweit sie 

die Ausübung des Wintersportes nicht beeinträchtigen. 
 
3. Einfriedungen von Grundstücken können untersagt werden oder sind vom Grundeigentümer für die 

Zeit vom 1. November bis 30. April zu entfernen. Dem Wintersport dienende Abschrankungen sind 
nach Saisonende, d. h. bis spätestens 30. April zu entfernen. 

 
4. Die Gemeinde kann die für die Sicherung des Wintersportgeländes erforderlichen Rechte durch ver-

tragliche Vereinbarungen erwerben, nötigenfalls enteignen. Für die formelle oder materielle Enteig-
nung gelten die Bestimmungen des kantonalen Raumplanungsgesetzes und des Enteignungsgesetzes. 

 
5. Kosten, die der Gemeinde aus der Sicherung des Wintersportgeländes erwachsen, können ganz oder 

teilweise den interessierten Unternehmungen, Betriebszweigen und Vereinigungen auferlegt werden. 
 
2 Die Beschneiung des Wintersportgeländes ist grundsätzlich nur auf den im Generellen Erschlies-

sungsplan besonders bezeichneten Beschneiungsflächen innerhalb der Wintersportzone zulässig. 
Kleinere Beschneiungen, die gemäss kantonaler Praxis im Rahmen eines BAB-Verfahrens bewilligt 
werden können, sind ausnahmsweise auch ausserhalb der im Generellen Erschliessungsplan fest-
gelegten Beschneiungsflächen gestattet. Erstellung, Lage und Ausgestaltung der für die Beschnei-
ung erforderlichen Bauten und Anlagen richten sich nach den Anordnungen des Generellen Er-
schliessungsplanes. 

 
3 Das Weitere bestimmt das Gesetz über die Sicherung des Wintersportes auf Gebiet der Gemeinde 

Celerina/Schlarigna. 
 
 
Golfplatzzone (63 bis) Art. 43 
 
1 Die Golfplatzzone umfasst die für den Golfsport bestimmten Flächen. Neue Bauten und Anlagen 

sind zulässig, soweit sie dem Golfsport dienen, insbesondere Bauten und Anlagen für den Betrieb 
und Unterhalt. 
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2 Anlagen in der Golfplatzzone haben sich in die Landschaft einzufügen. Die Spielflächen und 
Übungsplätze, die Hindernisse und die Bepflanzung sowie die Lage und Grösse der Anlagen wer-
den im Generellen Gestaltungsplan festgelegt. 

 
3 Die Anlage, der Betrieb, der Unterhalt und die Benützung der Bobbahn, der Langlaufloipen und 

Wege sind zu gewährleisten. 
 
 
Zone Mountainbike Übungsanlagen (�t) Art. 44 
 
1 Die Zone Mountainbike Übungsanlagen ist für Anlagen zum Erlernen und Üben von Fahrtechniken 

und Fähigkeiten im Bereich des Mountainbike Sports bestimmt. 
 
2 Es sind ausschliesslich Bauten und Anlagen zulässig, die dem Betrieb sowie der Ausübung von 

Aktivitäten im Bereich des Mountainbike Sports dienen. 
 
3 Bauten und Anlagen haben Natur und Landschaft zu schonen. 
 
 
Zone für Kutschereibetriebe (59.1) Art. 45 

 
1 Die Zone für Kutschereibetriebe umfasst die für Kutschereibetriebe benötigten Flächen. 
 
2 Es dürfen nur betriebsnotwendige Bauten und Anlagen für Kutschereibetriebe erstellt werden. 

Zulässig sind insbesondere Stallungen für Zugtiere mit dazugehörigen Einrichtungen wie Stall, 
Heustall, Remise, Auslauf sowie eine Betriebsleiterwohnung und Personalunterkünfte. 

 
3 Bauten in der Zone für Kutschereibetriebe haben sich gut in die Landschaft einzufügen. Die Bau-

behörde trifft notwendige Anordnungen bezüglich Stellung, Grösse, Lage und Gestaltung der Bau-
ten. 

 
 
Zone für Zwischenlager (�t) Art. 46 
 
1 Die Zone für Zwischenlager umfasst Flächen zur Zwischenlagerung von Steinen, Erde, Grüngut und 

dergleichen. 
 
2 Es dürfen keine Gebäude errichtet werden. Einfriedungen sind zulässig. 
 
3 Die Gemeinde sorgt für die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt des Zwischenlagers.  
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3. Genereller Gestaltungsplan 

 
A. Allgemeines 

Festlegungen (16) Art. 47 
 
1 Der Generelle Gestaltungsplan ordnet in den Grundzügen die Gestaltung (Erhaltung, Erneuerung, 

Weiterentwicklung) der Siedlung und der Landschaft. 
 
2 Im Generellen Gestaltungsplan können die zur Erhaltung des Ortsbildes oder einzelner Strassen-

züge notwendigen Baugestaltungslinien festgelegt werden.  
 
3 Der Generelle Gestaltungsplan bezeichnet die Gestaltungsbereiche und die Gestaltungsobjekte. 

Diese unterliegen den in Art. 50 �t54 BauG umschriebenen Einschränkungen. 
 
 
Bau- und Baugestaltungslinien (16) Art. 48 
 
1 Die Bau- und Baugestaltungslinien dienen der Strukturierung von Überbauungen, der Erhaltung 

des Ortsbilds oder einzelner Strassenzüge sowie der Situierung von Bauten oder Anlagen inner-
halb der Siedlung.  

 
2 Bau- und Baugestaltungslinien dürfen von Hochbauten nicht überschritten werden. Sie legen die 

Ausdehnung von Gebäuden oder Gebäudeseiten fest. Die Baugestaltungslinien bestimmen zwin-
gend die Lage von Fassaden. Die Begrenzungslinien von Baustandorten gelten als Baulinien. 

 
3 Für vorspringende Gebäudeteile gelten die einschlägigen Bestimmungen der kantonalen Raum-

planungsgesetzgebung (Art. 55 KRG). 
 
4 Baugestaltungslinien werden im Generellen Gestaltungsplan oder in Folgeplänen festgelegt. Bau-

gestaltungslinien im Bereich von Kantonsstrassen, welche von der Gemeinde festgelegt werden, 
sind vorgängig mit dem Tiefbauamt Graubünden abzustimmen. Gegenüber Kantonsstrassen sind 
nur Baugestaltungslinien verbindlich, welche vom Kanton genehmigt wurden. 

 
 
Gestaltungsberatung (18) Art. 49 
 
1 Die Gestaltungsberatung orientiert und berät Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten in 

Bezug auf die Gestaltung von Bauvorhaben. Sie ist in folgenden Fällen zwingend beizuziehen: 
 

�x Bauvorhaben in der Dorfzone, der Dorferweiterungszone und der Hotelzone; 
�x Bauvorhaben in der Gewerbezone Pontresina; 
�x Bauvorhaben an geschützten Bauten und an Bauten von kulturhistorischer Bedeutung; 

 
 Bauvorhaben ohne Auswirkungen auf die Gestaltung und Bauvorhaben von untergeordneter Be-

deutung unterliegen nicht der Gestaltungsberatung. 
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2 Die Gestaltungsberatung findet ausserdem Anwendung bei Bauvorhaben, welche den Anforde-
rungen an eine gute Gestaltung, insbesondere bezüglich Proportionen des Gebäudes, Gliederung 
der Fassaden, Dachgestaltung oder Farbgebung nicht genügen.  

 
3 Bei Bauvorhaben an Bauten, welche unter dem Schutz des Bundes oder des Kantons stehen, sind 

die eidgenössische bzw. die kantonale Denkmalpflege beizuziehen. 
 
4 Bei Bauvorhaben, die der Gestaltungsberatung unterliegen, sind die Bauabsichten der Baube-

hörde vor der Ausarbeitung des Projektes mitzuteilen. Die Baubehörde trifft die erforderlichen 
Anordnungen und entscheidet über notwendige Auflagen hinsichtlich Stellung, Gestaltung, Aus-
bau, Material, Farbe usw. Grundlagen bei Bauvorhaben an geschützten Bauten und an Bauten von 
kulturhistorischer Bedeutung bilden das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS), die Inventarliste der kantonalen Denkmalpflege sowie die Bestandaufnahmen historische 
Siedlung der Gemeinde. Fehlen ausreichende Gebäudeinventare oder Detailabklärungen, veran-
lasst die Baubehörde die erforderlichen Voruntersuchungen. Bei störenden Bauteilen ordnet sie 
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands an. Die Kosten von Inventarisierungen gehen 
zu Lasten der jeweiligen Bauherrschaft. 

 
 
B. Gestaltungsbereiche 

Freihaltebereich (Hochbauverbot) (16) Art. 50 
 
1 Als Freihaltebereich bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan Flächen im Siedlungsraum, die für 

die Qualität des Ortsbilds und die Wohnqualität von besonderer Bedeutung sind. 
 
2 Im Freihaltebereich dürfen unter Vorbehalt von Absatz 3 weder oberirdische Bauten und Anlagen 

noch oberirdische Parkierungsanlagen erstellt werden (Hochbauverbot). Bestehende, rechtmäs-
sig angelegte oberirdische Parkierungsanlagen dürfen beibehalten werden. Nicht unter das Hoch-
bauverbot fallen Gartenanlagen sowie einzelne eingeschossige Kleinbauten wie Gartenhäuser 
und dergleichen. 

 
3 In Freihaltebereichen innerhalb von Hotelzonen können Bauten und Anlagen der Gartenraumge-

staltung wie Pavillons, Sitzplätze, Kunstobjekte und dergleichen sowie eine geringe Anzahl Kurz-
zeit Parkplätze bewilligt werden.  

 
4 Die im Freihaltebereich gelegenen Flächen können in die Berechnung einer allfälligen Ausnüt-

zungsziffer einbezogen werden.  
 
 
Bereich Parklandschaft Mitte (�t) Art. 51 
 
1 Als Bereich Parklandschaft Mitte bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan den ehemals ausge-

dehnten Freiraum zwischen den Ortsteilen Celerina und Crasta, der nach der Verlegung des 
Schlatteinbaches nur mit wenigen freistehenden Grossbauten sowie lockeren Wohnbauten und 
öffentlichen und halböffentlichen Sport- und Spielanlagen überbaut wurde. 

 
2 Der Parkcharakter im Bereich Parklandschaft Mitte ist zu erhalten und weiter zu entwickeln. Ein-

zelne kompakte, grössere Hochbauten ausserhalb von Freihaltebereichen sind zulässig, sofern der 
durchgehende, erlebbare Charakter der Parklandschaft erhalten bleibt.  
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3 Fusswege im Bereich Parklandschaft Mitte sind zu erhalten und nach den Vorgaben des Generel-

len Erschliessungsplans auszubauen oder zu ergänzen, um die Parklandschaft für Fussgänger 
durchgehend begehbar zu machen. Insbesondere ist eine durchgehende Fussgängerverbindung 
zwischen der Talstation der Bergbahnen und dem Inn zu schaffen. 

 
 
C. Gestaltungsobjekte 

Bauten von kulturhistorischer Bedeutung (19) Art. 52 
 
1 Als Bauten von kulturhistorischer Bedeutung bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan Bauten 

mit historischen Wurzeln, welche aus kulturhistorischer und architektonischer Sicht für die Iden-
tität des Ortes von Bedeutung sind. 

 
2 Bauten von kulturhistorischer Bedeutung dürfen weder abgebrochen noch ausgekernt werden. 

Bei Erneuerungen und Umbauten ist die wichtige architektonische und historische Substanz im 
Innern des Gebäudes und aussen grösstmöglich zu wahren. Störende Elemente sind zu entfernen, 
und es ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. 

 
3 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Baubehörde Teilabbrüche oder Erweiterungen 

bewilligen. Ein Anspruch auf solche Ausnahmen besteht nicht. 
 
4 Aussendämmungen von Fassaden sind nicht gestattet. Vorbehalten bleibt die Bewilligung von 

Dämmputzen, sofern dadurch keine historischen Verzierungen wie Malereien, Sgraffiti oder Reli-
efs und dergleichen (z.B. Lisenen, Friese, Geschossbänder, Hohlkehlen, Fenstereinfassungen) be-
einträchtigt werden.  

 
5 Nachisolationen von Dächern sind nur im Innern der Gebäude gestattet. Die bestehenden Dachli-

nien dürfen nicht erhöht werden. Vorbehalten bleibt die Bewilligung abweichender Nachisolatio-
nen, sofern eine Nachisolation im Innern des Gebäudes aus objektiven Gründen ausgeschlossen 
ist und der Dachrand bei Traufe und Ortgang durch eine geeignete Konstruktion in gleich schlan-
ker Dimensionierung wie das historische Referenzobjekt ausgeführt werden kann.  

 
 
Pflästerungen (�t) Art. 53 
 
1 Bestehende traditionelle Pflästerungen in der Dorfzone dürfen nicht beseitigt werden.  
 
2 Der Gemeindevorstand erarbeitet ein Konzept mit Vorgaben für die Erneuerung und Ergänzung 

bedeutender Pflästerungen. Er bestimmt die Art der Natursteinpflästerungen.  
 
 
Wertvolle Einfriedungen (�t) Art. 54 

 
1 Bestehende traditionelle Einfriedungen, insbesondere historische Mauern sind zu erhalten.  
 
2 Begründete Verschiebungen von Mauern oder Mauerdurchlässe sind bei positiver Beurteilung 

durch die Gestaltungsberatung zu gestatten, sofern die ortsbauliche Qualität der Einfriedung nicht 
geschmälert wird.  
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4. Genereller Erschliessungsplan 

 
A. Allgemeines 

Festlegungen (15) Art. 55 
 
1 Der Generelle Erschliessungsplan legt Verkehrs- und Versorgungsanlagen zur Erschliessung der 

Bauzonen und anderer Nutzungszonen sowie raumwirksame Erschliessungsanlagen mit Ausstat-
tungscharakter wie Bus- und Postautohaltestellen, Parkierungsanlagen, Loipen fest. Er dient auch 
als Grundlage für die Finanzierung der Erschliessung. 

 
2 Der Generellen Erschliessungsplan bezeichnet ferner die für den Umschlag von Holz erforderli-

chen Holzlagerplätze mit den zugehörigen offenen Unterständen für Werkzeuge und Material. Die 
Holzlager sind so anzulegen, dass der Lagerplatz nach aussen einen geordneten Eindruck erweckt. 
Unterstände sind so auszuführen, dass sie jederzeit wieder entfernt werden können.  

 
3 Der Generelle Erschliessungsplan kann die zur Freihaltung von Verkehrsflächen und von wichtigen 

Leitungen erforderlichen Baulinien enthalten. Die Baulinien sind in ihrer generellen Linienführung 
für die Grundeigentümer verbindlich.  

 
4 Der Generelle Erschliessungsplan kann Massnahmen zur Verkehrsberuhigung (Fussgängerberei-

che, Wohnstrassen etc.) vorsehen. Er kann Gebiete bestimmen, worin Erschliessungsanlagen nach 
einem besonderen Konzept (Parkierungskonzept, Versorgungskonzept) zu planen und zu erstellen 
sind. 

 
 
Bau- und Niveaulinien (73) Art. 56 
 
1 Zweck, Wirkung und Erlass von Bau- und Niveaulinien richten sich nach den Bestimmungen der 

kantonalen Raumplanungsgesetzgebung. Für vorspringende Gebäudeteile gelten ebenfalls die 
einschlägigen Bestimmungen der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung. 

 
2 Bauliche Veränderungen an Bauten im Baulinienbereich dürfen nur ausnahmsweise vorgenom-

men werden. Der entstehende Mehrwert ist auf Kosten des Eigentümers im Grundbuch anzumer-
ken. Er wird im Enteignungsfall nicht vergütet. 

 
3 Bau- und Niveaulinien im Bereich von Kantonsstrassen, welche von der Gemeinde festgelegt wer-

den, sind vorgängig mit dem Tiefbauamt Graubünden abzustimmen. Gegenüber Kantonsstrassen 
sind nur Bau- und Niveaulinien verbindlich, welche vom Kanton genehmigt wurden.  
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B. Verkehrsanlagen 

Strassen und Wege (SR 10) Art. 57 
 
1 Die im Generellen Erschliessungsplan festgelegten Sammel- und Erschliessungsstrassen, die Fuss- 

und Wanderwege, die Rad- und Mountainbikewege sowie Verkehrsanlagen, die in einem von der 
Gemeinde genehmigten Arealplan oder Quartierplan ausdrücklich als öffentlich bezeichnet sind, 
gelten als öffentlich und können im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der örtlichen Verkehrs-
regelung von jedermann begangen und befahren werden. Die Benutzung der Wald- und Gü-
terstrassen richtet sich nach den Vorschriften der Wald- und Meliorationsgesetzgebung sowie der 
örtlichen Verkehrsregelung der Gemeinde. 

 
2 Für Verkehrsanlagen, bei denen der Kanton oder die Rhätische Bahn Träger sind, gelten die ein-

schlägigen Vorschriften des übergeordneten Rechts. Diese Verkehrsanlagen sind im Generellen 
Erschliessungsplan mit Hinweis auf den Träger gekennzeichnet. 

 
3 Für private Verkehrsanlagen gelten unter Vorbehalt von Art. 113�t115 BauG die von den Beteilig-

ten getroffenen privatrechtlichen Regelungen. 
 
 
Ausgestaltung (SR 3, 4, 5, 7, 8, 9) Art. 58 
 
1 Sämtliche öffentlichen und privaten Verkehrsanlagen sind nach Art und Ausmass des zu erwar-

tenden Verkehrs übersichtlich und dem Gelände angepasst mit besonderer Rücksicht auf das 
Orts- und Landschaftsbild anzulegen. Bei der Ausgestaltung von Verkehrsanlagen im Ortskern und 
insbesondere bei der Wahl der Beläge ist auf die historischen Gegebenheiten gebührend Rück-
sicht zu nehmen.  

 
2 Sammel- und Erschliessungsstrassen sind mit dem jeweils übergeordneten Netz so zu verbinden, 

dass sie keinen Fremdverkehr anziehen. Wo es die Verhältnisse erfordern, sind die Strassen, Wege 
und Plätze zu beleuchten.  

 
3 Die Ausbaubreiten sind den gegebenen Verhältnissen anzupassen. Überdimensionierte Verkehrs-

anlagen sind zu vermeiden. Um die Strassenbreiten auch im Winter zu gewährleisten, sind für die 
Schneeräumung ausreichende Bankette vorzusehen. 

 
4 Im Übrigen richtet sich der Ausbau der Verkehrsanlagen einschliesslich Nebenanlagen nach den 

einschlägigen Normen und Empfehlungen des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Ver-
kehrsfachleute (VSS�tNormen). 

 
 
Langlaufloipen und Winterwege (�t) Art. 59 
 
1 Der Generelle Erschliessungsplan legt die generelle Linienführung der Langlaufloipen sowie der 

Winterwege fest. Für die Anlage der Langlaufloipen stehen grundsätzlich beidseits der im Gene-
rellen Erschliessungsplan festgelegten Linien ein Bereich von je 10 m ausserhalb der Bauzone und 
ein solcher von je 3 m innerhalb der Bauzone zur Verfügung. Die Baubehörde kann geringere 
Bandbreiten festlegen, wo sich dies zum Schutz der Natur oder aus anderen Gründen aufdrängt. 
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2 Die Langlaufloipen und die Winterwege dürfen jeweils, sobald es die Boden- bzw. Schneeverhält-
nisse erlauben, mechanisch hergerichtet und bis zur Schneeschmelze betrieben werden. Die 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben die Anlage der Wege und deren Benützung 
durch die Allgemeinheit zu dulden. 

 
3 Der Gemeindevorstand trifft notwendige Anordnungen zum Schutz der betroffenen Grundstücke. 

Das beanspruchte Gelände ist nach der Schneeschmelze von der Gemeinde von Abfällen zu reini-
gen. Allfällige Schäden an Grundstücken sind, soweit sie nicht von der Gemeinde behoben wer-
den, zu vergüten. 

 
4 Die Winterwege dürfen von jedermann begangen werden. Langlaufloipen dürfen von jedermann, 

jedoch nur mit Langlaufskis benutzt werden. Allfällige weitere Bestimmungen über die Benützung 
der Loipen bleiben vorbehalten. 

 
 
C. Versorgungs- und Entsorgungsanlagen 

Öffentliche und private Versorgungs- und Entsorgungsanlagen (�t) Art. 60 
 
1 Für öffentlichen Versorgungs- und Entsorgungsanlagen gelten die in Art. 106 �t 112 BauG enthal-

ten Anordnungen sowie die Bestimmungen der betreffenden Erschliessungsgesetze. 
 
2 Für private Versorgungs- und Entsorgungsanlagen gelten unter Vorbehalt von Art. 113 �t 115  BauG 

die von den Beteiligten getroffenen privatrechtlichen Regelungen. 
 
3 Für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, bei denen Bund, Kanton oder Dritte Träger sind, gelten 

die jeweiligen eidgenössischen und kantonalen Vorschriften. 
 
 
Einteilung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (�t) Art. 61 
 
1 Die Gemeinde führt für bestehende und neue Versorgungs- und Entsorgungsanlagen Kataster-

pläne, welche periodisch nachzuführen sind. Die Leitungskataster enthalten Angaben über die ge-
naue Lage und Funktion sowie die Nennweiten der Leitungen. Sie bestimmen, welche Leitungen 
als öffentlich und welche als privat gelten. 

 
2 Die Baubehörde legt die Leitungskataster sowie spätere Nachführungen in der Gemeinde wäh-

rend 30 Tagen öffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde 
bekannt. Während der öffentlichen Auflage kann bei der Gemeinde schriftlich und begründet Ein-
sprache insbesondere gegen die Abgrenzung der öffentlichen von den privaten Leitungen erho-
ben werden. 

 
3  Nach Abschluss des Auflageverfahrens entscheidet die Baubehörde über allfällige Einsprachen 

und die Genehmigung der Leitungskataster.  
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5. Folgeplanungen 

 
A.  Quartierplanung 

Allgemeines (80 ff.) Art. 62 
 
1 Zweck, Inhalt und Verfahren der Quartierplanung richten sich nach der kantonalen Raumpla-

nungsgesetzgebung. Ergänzend finden die nachfolgenden Bestimmungen Anwendung.  
 
2 Quartierpläne sind unter Beizug von qualifizierten Fachleuten zu erarbeiten. Auf der Grundlage 

von Bebauungs- und Erschliessungsstudien sind ortsbauliche Konzepte zu entwickeln, welche fol-
genden Ansprüchen genügen: 

 
�x Optimale Einordnung von Bauten und Anlagen in die bestehende Siedlungs- und Freiraum-

struktur sowie Bildung von kompakten Quartieren mit klaren Siedlungsrändern 
�x Sicherstellung einer optimalen Ausschöpfung der zulässigen Ausnützung 
�x Gewährleistung der Wohnlichkeit des Quartiers durch sorgfältige Gestaltung der Aussenräume 

(Gärten, Plätze, Hofräume) 
�x Landsparende Erschliessung und Parkierung 

 
3 Zur Sanierung der Infrastrukturanlagen oder zur baulichen Erneuerung bestehender Quartiere 

können Sanierungsquartierpläne erlassen werden. Bei Sanierungsplanungen kann je nach Zweck 
auf den Erlass eines Gestaltungsplans oder eines Erschliessungsplans verzichtet werden. 

 
 
Quartiergestaltungsplan (81, 82) Art. 63 
 
1 Der Quartiergestaltungsplan bezweckt eine siedlungsbaulich, architektonisch und wohnhygie-

nisch gute Überbauung des Quartierplangebietes in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Baugesetzes und des Generellen Gestaltungsplans. Er enthält insbesondere Angaben über die 
baulich nutzbaren und freizuhaltenden Flächen (Nutzungskonzentration), über Lage, Grösse und 
Gestaltung der Bauten, ihre Nutzung, die Abstellflächen, die Umgebungsgestaltung und allfällige 
Bauetappen. 

 
2 Im Quartierplanverfahren sind die allgemeinen Bauvorschriften und die Zonenvorschriften mit 

den speziellen Bauvorschriften zu beachten. Bietet der Quartiergestaltungsplan Gewähr für eine 
architektonisch und siedlungsbaulich vorzügliche Überbauung mit überdurchschnittlich guter Ge-
staltung, differenzierter Bauweise und ausgewogener Umgebungsgestaltung, können im Quar-
tierplan folgende Ausnahmen von allgemeinen Bauvorschriften und von Zonenvorschriften fest-
gelegt werden: 

 
1. Die in Art. 19 BauG angegebenen Höchstwerte für die Ausnützung dürfen um maximal 10 % erhöht 

werden. 
 

2. Gebäude- und Grenzabstände, Gebäudelängen, Dachgestaltung und Zusammenbau mehrerer 
Baukörper können nach architektonischen Kriterien frei bestimmt werden. Die Baubehörde kann 
ferner die Berechnung der Fassadenhöhe ab neuem Terrain zulassen, wenn sich eine Terrainver-
änderung aus gestalterischen Gründen aufdrängt. 
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3. Nutzungsübertragungen und Nutzungskonzentrationen innerhalb des Quartierplangebietes sind 
ohne Einschränkungen zulässig. 

 
4. Gegenüber Nachbargrundstücken, die nicht in das Quartierplanverfahren einbezogen sind, gelten 

in jedem Fall die vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabstände. 
 
3 Das Quartierplangebiet kann bei Bedarf in verschiedene Gestaltungsgebiete aufgeteilt werden. 

Für den etappenweisen Erlass der Gestaltungspläne gelten sinngemäss die Bestimmungen über 
die Auflage und den Erlass des Quartierplanes.  

 
 
Bau und Unterhalt von gemeinschaftlichen Anlagen (97) Art. 64 
 
1 Gemeinschaftliche Anlagen der Quartiererschliessung, die nach Abschluss des Verfahrens von der 

Gemeinde übernommen werden, sind durch die Gemeinde zu erstellen. Anlagen die nicht über-
nommen werden, erstellen die beteiligten Grundeigentümer unter Aufsicht der Gemeinde. 

 
2 Übernimmt die Gemeinde die gemeinschaftlichen Erschliessungsanlagen, gehen der für die not-

wendige Erschliessung beanspruchte Boden und die darauf errichteten Anlagen mit der Abnahme 
entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über. Verbleiben Anlagen bei den beteiligten 
Grundeigentümern, sind deren Rechte und Pflichten an den Erschliessungsanlagen in den Quar-
tierplanvorschriften zu regeln. 

 
3 Der Unterhalt übernommener Erschliessungsanlagen obliegt der Gemeinde. 
 
 
B.  Arealplanung 

Arealplan (�t) Art. 65 
 
1 Zweck, Inhalt und Verfahren der Arealplanung richten sich grundsätzlich nach der kantonalen 

Raumplanungsgesetzgebung. Ergänzend finden die nachfolgenden Bestimmungen Anwendung.  
 
2 Bei Arealplanungen sind die allgemeinen Bauvorschriften und die Zonenvorschriften mit den spe-

ziellen Bauvorschriften zu beachten. Abweichungen von der Regelbauweise sind unter den glei-
chen Voraussetzungen wie bei Quartierplänen möglich.  

 
3 Vorbehalten bleiben Arealplanungen über Gebiete mit Arealplanpflicht mit besonderen Rahmen-

bedingungen.  
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V Kommunale Bauvorschriften 
 
1. Bauvoraussetzungen 

Baubewilligung (99) Art. 66 
 
1 Bauvorhaben (Neubauten, Ersatzbauten, Wiederaufbauten, Umbauten, Erweiterungen, Zweckän-

derungen, Abbruch-, Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten) sowie Zweckänderungen von beste-
henden Bauten und Zweckänderungen von Grundstücken, von denen erhebliche Auswirkungen 
auf die Nutzungsordnung zu erwarten sind, sind der Baubehörde vor der Projektierung und Aus-
führung schriftlich anzuzeigen.  

 
2 Bauvorhaben, die gemäss kantonaler Raumplanungsverordnung nicht baubewilligungspflichtig 

sind, unterliegen mit Ausnahme von beweglichen Weidezäunen während der Weidezeit der An-
zeigepflicht gemäss Art. 40a KRVO. 

 
3 Solaranlagen auf Dächern unterliegen ebenfalls der Anzeigepflicht gemäss Art. 40a KRVO. Die Bau-

behörde entscheidet im Sinne von Art. 40b KRVO, ob die Anlage ohne Baubewilligung erstellt wer-
den kann. Solaranlagen in den Dorfzonen sowie an Bauten von kulturhistorischer Bedeutung un-
terliegen jedoch stets der Baubewilligungspflicht.  

 
4 Die Baubehörde erfasst das Bauvorhaben und die verantwortliche Bauherrschaft. Sie entscheidet, 

ob auf das angezeigte Vorhaben das ordentliche oder das vereinfachte Baubewilligungsverfahren 
Anwendung finden und ob Zusatzbewilligungsgesuche erforderlich sind. Sie teilt ihren Entscheid 
der Bauherrschaft innert 15 Arbeitstagen mit anfechtbarer Verfügung mit und gibt ihr die not-
wendige Anzahl Baugesuchexemplare und die einzureichenden Unterlagen bekannt. 

 
5 Nach Eingang des formellen Baugesuchs führt die Baubehörde das festgelegte Verfahren durch, 

sorgt bei Bedarf für die Einleitung des BAB-Verfahrens und stellt bei Bauvorhaben, die Zusatzbe-
willigungen erfordern, die notwendige Koordination mit den zuständigen Behörden sicher. 

 
 
Baugesuch (100) Art. 67 
 
1 Für alle der Bewilligungspflicht unterliegenden Bauten und Anlagen (Bauvorhaben) ist bei der Bau-

behörde ein Baugesuch auf amtlichem Formular in zwei, bei BAB-Gesuchen in vier Ausfertigungen 
einzureichen. In besonderen Fällen kann die Baubehörde die Einreichung weiterer Ausfertigungen 
verlangen. 

 
2 Dem Baugesuch sind, soweit erforderlich beizulegen: 
 

1. Baubeschrieb auf amtlichem Formular mit Angaben über Zweckbestimmungen, Bauausführung, Mate-
rial, Farbgebung usw.; 

 
2. Grundbuchauszug und Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 (Katasterkopie), enthaltend: 

Grenzverlauf, Parzellennummern, Grundstücksfläche, überbaute Fläche, projizierte Fassadenlinie (3.3), 
Lage der Nachbargebäude, Zufahrten, Abstellplätze, Baulinien, Grenz- und Gebäudeabstände, versi-
cherte Höhenbezugspunkte; 
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3. bei Erweiterungen und Umbauten sowie bei Aussenrenovationen: Fotodokumentation über das beste-
hende Gebäude 

 
4. Situationsplan mit Anschlüssen für Wasser, Kanalisation, elektrischen Strom, Telefon; 
 

5. Grundriss aller Geschosse im Massstab 1:100 oder 1:50 mit vollständigen Angaben über Aussenmasse 
und Mauerstärke der Aussen- und Wohnungstrennwände, alle relevanten Masse gemäss IVHB; proji-
zierte Fassadenlinie (3.3) im Grundriss des 1. Vollgeschosses (6.1); Zweckbestimmung der Räume, Fens-
ter- und Treppenmasse; 

 
6. Fassadenfluchten (Ansichten) (3.1) und Schnitte 1:100 mit vollständigen Angaben zu massgeblichen Hö-

henmassen gemäss IVHB, mit Verlauf des massgebenden und neuen Terrains in der Flucht der projizier-
ten Fassadenlinie bis zur Grenze, Strassenhöhen; Angabe der massgeblichen Längen-, Flächen- und Hö-
henmasse von Abgrabungen, zum Herausragen von Unterniveaubauten sowie von Dachaufbauten. 
(Weicht das massgebende Terrain ausnahmsweise vom natürlichen, resp. bestehenden Verlauf ab, be-
dingt dies die vorgängige Zustimmung der Baubehörde); 
 

7. Berechnung der Ausnützungsziffer sowie der Abstellplätze für Motorfahrzeuge; 
 

8. Projektpläne der Umgebungsgestaltung mit Darstellung von Terrainveränderungen, Stützmauern, Ein-
friedungen, Baugrubensicherungen, Parkplätzen, Bepflanzung usw.; 
 

9. Angabe der approximativen Baukosten; kubische Berechnung nach SIA-Norm 416; 
 

10. Unterlagen für den baulichen Zivilschutz gemäss eidgenössischen und kantonalen Vorschriften; 
 

11. Unterlagen für die der feuerpolizeilichen Bewilligungspflicht unterstellten Anlagen; 
 

12. bei Bauten und Anlagen im Bereich von Kantonsstrassen die erforderlichen Gesuche gemäss kantonalen 
Vorschriften (samt Vorprüfungsbericht des kantonalen Tiefbauamtes); 

 
13. Energienachweis sowie Ergebnis desselben auf offiziellem Formular; Für geschützte und wertvolle Ge-

bäude gelten bezüglich Energienachweis besondere Bestimmungen; 
 

14. Nachweis betreffend Schallschutz gemäss eidgenössischen Vorschriften; 
 

15. Lärmdeklaration für Luft / Luftwärmepumpen oder Luft / Wasserwärmepumpen oder Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen nach Vorgaben der Kantonalen Lärmschutzfachleute (Cercle Bruit); 

 
16. Vorprüfungsentscheid der Gebäudeversicherung bei Gebäuden und gebäudeähnlichen Bauten in der 

Gefahrenzone; 
 

17. bei Wasser- und Abwasseranschlüssen: Angaben über Wasserbedarf, Rohrdurchmesser, Rohrmaterial 
und Gefälle der Anschlussleitungen; 

 
18. Detailpläne der Abwasserreinigungsanlagen (Einzelkläranlagen) bzw. der erforderlichen Vorbehand-

lungsanlagen für Abwasser sowie Angaben zur Dimensionierung der Anlagen;  
 

19. bei Bauvorhaben, einschliesslich temporäre Anlagen wie Baustelleninstallationen, die erhebliche Luft-
verunreinigungen verursachen: Immissionsprognose gemäss eidgenössischen Vorschriften (auf Verlan-
gen der Baubehörde); 
 

20. bei Bauvorhaben der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung: Berechnung des Mindestabstands gemäss 
FAT-Bericht und Nachweis, dass der Mindestabstand gegenüber benachbarten Gebäuden und bewohn-
ten Zonen eingehalten ist; 
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21. bei Bauvorhaben, die nichtionisierende Strahlung verursachen, Standortdatenblatt und Angaben ge-
mäss eidgenössischen Vorschriften; 
 

22. bei Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten sowie bei Bauvorhaben, einschliesslich temporäre Anlagen 
wie Baustelleninstallationen, mit eigenen Lärmquellen Unterlagen gemäss eidgenössischen Vorschrif-
ten (Lärmprognose auf Verlangen der Baubehörde); 

 
23. Unterlagen für Bewilligungen von Grabungen und Sondierungen, für Grundwasserabsenkung und 

Grundwasserentnahmen sowie von Wärmepumpen für die Benutzung von Wasser- oder Bodenwärme 
gemäss den Weisungen der kantonalen Fachstelle für Gewässerschutz; 
 

24. Angaben über Art, Qualität und Menge der bei Ausführung des Bauvorhabens anfallenden Abfälle und 
Angaben über deren Entsorgung auf besonderem Formular (Entsorgungserklärung für Bauabfälle der 
Fachstelle für Natur und Umwelt; 

 
25. bei Abfallanlagen (z.B. Deponien, Anlagen zum Sammeln und Aufbereiten von Abfällen aller Art, Abfall-

zwischenlager, Kompostieranlagen ab einer Kapazität von 100 Tonnen pro Jahr, KVA) Angaben und Un-
terlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften; 
 

26. Bestätigung, dass die erforderlichen Massnahmen zum Schutz gegen Radon getroffen werden auf be-
sonderem Formular; 
 

27. Angaben und Vereinbarungen über allfällige Näher- und Grenzbaurechte und dergleichen sowie über 
allfällige dauernde oder vorübergehende Beanspruchungen fremder öffentlicher oder privater Grund-
stücke im Sinne von Art. 104 BauG, unter Beilage einschlägiger Auszüge aus dem Grundbuch (Einträge, 
Vormerkungen, Anmerkungen); 
 

28. Notwendige Bewilligungen des Kantons (z.B. Anschlussbewilligung bei Kantonsstrassen, Näherbau-
rechte etc.); 
 

29. allfällige Angaben zu NHG-Schutzobjekten. 
 
3 Bei Bauvorhaben, die dem vereinfachten Baubewilligungsverfahren unterliegen, ist das Bauge-

such in vereinfachter Ausführung und lediglich mit den für das Verständnis des Vorhabens not-
wendigen Unterlagen einzureichen.  

 
4 Die Baubehörde kann bei allen Baugesuchen auf einzelne Planunterlagen verzichten oder weitere 

anfordern, sofern dies für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig ist. Bei besonderen Bau-
vorhaben kann sie ein Modell, Pläne in einem anderen Massstab oder weitere Unterlagen verlan-
gen. 

 
5 Bei ungenügenden oder ungenauen Höhenangaben kann das Bauamt eine Überprüfung der mas-

sgeblichen Höhen auf Kosten der Bauherrschaft durch eine Fachperson veranlassen. 
 
6 Bei Umbauten oder Änderung bewilligter Pläne muss aus den Plänen der Zustand der betreffen-

den Bauteile vor und nach dem Umbau bzw. der Abänderung ersichtlich sein (bestehend: grau; 
neu: rot; Abbruch: gelb). 

 
7 Das Baugesuch, die Planbeilagen, die Berechnung der AZ, der Energienachweis und die Emissions-

erklärung sind von der Grundeigentümerin bzw. dem Grundeigentümer, der Bauherrschaft und 
von der Projektverfasserin bzw. dem Projektverfasser zu unterzeichnen. 
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8 Nach Abschluss der Bauarbeiten sind der Gemeinde unaufgefordert eine Dokumentation des aus-
geführten Werkes (Ausführungspläne) sowie nachgeführte Pläne mit allen auf dem Grundstück 
vorhandenen Infrastrukturanlagen wie Leitungen, Erdsonden, Anker und dergleichen abzugeben. 
Bei Bauvorhaben mit BAB-Bewilligung sind der Gemeinde zwei Ausfertigungen abzuliefern. 

 
 
Bedingungen und Auflagen, Revers (106) Art. 68 
 
1 Baubewilligungen können mit Bedingungen und Auflagen verknüpft werden, soweit diese im öf-

fentlichen Interesse liegen, in einem sachlichen Zusammenhang mit dem getroffenen Entscheid 
stehen und notwendig sind, um einen rechtmässigen Zustand zu gewährleisten. 

 
2 Die Bewilligung von Bauten und Bauteilen, welche nicht mit der gesetzlichen Regelung überein-

stimmen, kann befristet oder an die Bedingung geknüpft werden, dass auf Verlangen der für die 
Bewilligung zuständigen Behörde innert angemessener Frist der gesetzliche Zustand wieder her-
gestellt wird (Revers). 

 
3 Reverse sowie dauernde Auflagen sind von der Baubehörde auf Kosten der Bauherrschaft im 

Grundbuch anmerken zu lassen. 
 
 
Bauausführung, Projektänderungen (108) Art. 69 

 
1 Bauten und Anlagen sind nach den bewilligten Plänen und Baubeschrieben auszuführen. 
 
2 Änderungen gegenüber den genehmigten Plänen müssen von der Baubehörde vor der Ausfüh-

rung genehmigt werden. 
 
3 Können durch Projektänderungen Rechte Dritter beeinträchtigt werden, ist ein neues Auflagever-

fahren durchzuführen. 
 
 
Baukontrollen, Bauabnahme, Bezug (109) Art. 70 
 
1 Das Bauamt übt die Kontrolle über die Bauten und Anlagen aus. Es prüft die Ausführung von Bau-

vorhaben auf ihre Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Baubewilligung 
und überwacht die Einhaltung von Sicherheits- und Schutzbestimmungen. Das Bauamt kann bei 
bestehenden Bauten und Anlagen Baukontrollen durchführen, wenn Anzeichen für eine Übertre-
tung baugesetzlicher Vorschriften vorliegen. 

 
2 Den vom Bauamt beauftragten Aufsichtspersonen ist der Zutritt zu den kontrollierten Bauten und 

Anlagen jederzeit zu gestatten. Baukontrollen an bestehenden Bauten und Anlagen sind dem Ei-
gentümer rechtzeitig anzuzeigen. 

 
3 Die Baukontrollen für bewilligte Bauvorhaben werden der Bauherrschaft im Baubescheid mitge-

teilt. Die Bauherrschaft hat den Abschluss der einzelnen Baustadien rechtzeitig zu melden. Bei 
Neubauten und Erweiterung bestehender Gebäudegrundrisse ist ein Schnurgerüst zu erstellen, 
das vom Bauamt vor Beginn der Maurerarbeiten zu kontrollieren ist. 

 



Gemeinde Celerina/Schlarigna / Baugesetz / Revision 2025 / Abstimmungsvorlage / Stand 23.09.2025 
 

41 

4 Nach der Vollendung nimmt das Bauamt den Bau ab. Vor dieser Abnahme dürfen Neubauten und 
umgebaute, während des Umbaus nicht bewohnte Gebäude nicht bezogen werden. Die Bezugs-
bewilligung wird durch das Bauamt erteilt. 

 
 
Verfahrenskosten (110) Art. 71 
 
1 Die Gemeinde erhebt für ihre Umtriebe im Baubewilligungsverfahren und in weiteren baupolizei-

lichen Verfahren kostendeckende Gebühren. Die Gebühren werden nach den Vorschriften der 
Gebührenverordnung zum Baugesetz veranlagt und bezogen.  

 
2 Auslagen für Fachgutachten, besondere Leistungen der Gemeindeverwaltung sowie allfällige Kos-

ten des Grundbuchamtes gehen grundsätzlich zu Lasten der Gesuchstellenden. Sie sind zusätzlich 
zur ordentlichen Baubewilligungsgebühr zu entrichten.  

 
3 Die Baubehörde kann die Bevorschussung der Gebühren und allfälliger Kosten verlangen. 
 
4 Die sich aus der Behandlung von Einsprachen ergebenden Kosten sind den Einsprechenden zu 

überbinden, wenn die Einsprache offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. In 
diesem Fall können die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer angemessenen ausseramt-
lichen Entschädigung an die Gesuchstellenden verpflichtet werden.  

 
 
 
2. Wohnnutzungen 

Wohnnutzungen (3 komZWG) Art. 72 
 
1 Die Gemeinde fördert den Bau von Erstwohnungen durch die Festlegung von Zonen für öffentli-

chen und einheimischen Wohnungsbau sowie weitere zielführende Massnahmen im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten. 

 
2 Für die im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Wohnnutzungen verwendeten Begriffe 

gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen (ZWG). 
 
 
Bewilligung von Wohnraum (4 komZWG) Art. 73 
 
1 Neue Wohnungen sowie Umbauten, Erweiterungen, Umnutzungen oder Wiederaufbauten von 

bestehenden Wohnungen werden nur bewilligt, wenn die bundesrechtlichen und die kommuna-
len Bestimmungen über Zweitwohnungen eingehalten sind.  

 
2 Der Baubewilligungspflicht unterliegen auch Änderungen der Nutzungsart von Wohnungen mit 

Nutzungsbeschränkungen ohne Rücksicht darauf, ob die Änderung mit baulichen Massnahmen 
verbunden ist oder nicht. 
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3 Das Bauamt führt ein Verzeichnis aller bewilligten Wohnungen auf Gemeindegebiet mit Angaben 
über den Zeitpunkt der öffentlichen Ausschreibung und der Bewilligung des Baugesuches sowie 
Angaben über die Zweckbestimmung der Wohnungen (Altrechtliche Wohnung, Erstwohnung, 
touristisch bewirtschaftete Wohnung, Zweitwohnung) und Hinweisen auf den Rechtsgrund der 
verfügten Nutzungsbeschränkung. 

 
 
Baugesuche mit Wohnraum (5 komZWG) Art. 74 
 
1 Bei Baugesuchen, welche eine Wohnnutzung vorsehen, ist die Zweckbestimmung der geplanten 

Wohnungen samt zugehörigen Nebenräumen in den Baueingabeplänen festzulegen.  
 
2 Die Zweckbindung von bewilligten Erstwohnungen und touristisch bewirtschafteten Wohnungen 

ist gemäss Bundesrecht durch Auflagen in der Baubewilligung sicherzustellen. Die Auflagen sind 
von der Baubehörde vor Baubeginn auf dem betroffenen Grundstück im Grundbuch anmerken zu 
lassen.  

 
3 Die Baubehörde eröffnet Baubewilligungen für neue Wohnungen gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. b, Art. 

8 und Art. 9 ZWG sowie Sistierungsverfügungen gemäss Art. 14 ZWG und Baubewilligungen für 
Wohnungen mit einer sistierten Nutzungsbeschränkung gleichzeitig mit der Mitteilung an die Ge-
suchstellenden auch dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). 

 
 
Erstwohnungen und touristisch bewirtschaftete Wohnungen (6 komZWG)  Art. 75 
 
1 Für die Bewilligung von neuen Erstwohnungen und von touristisch bewirtschafteten Wohnungen 

gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen ohne wei-
tergehende kommunale Nutzungsbeschränkungen.  

 
2 Vorbehalten bleiben die allgemeinen Bauvorschriften und die Zonenvorschriften sowie die Er-

schliessungsvorschriften des Baugesetzes.  
 
3 Die zulässige Nutzung von Erstwohnungen sowie von touristisch bewirtschafteten Wohnungen, 

welche gestützt auf das Bundesrecht bewilligt werden, richtet sich ausschliesslich nach den ein-
schlägigen Vorschriften der Zweitwohnungsgesetzgebung des Bundes.  

 
 
Wohnungen im Zusammenhang mit strukturierten Beherbergungsbetrieben (7 komZWG) Art. 76 
 
1 Gestützt auf Art. 8 ZWG werden neue Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkungen gemäss Art. 7 

Abs. 1 ZWG bewilligt, wenn neben den bundesrechtlichen Anforderungen die nachfolgenden 
kommunalen Anforderungen erfüllt sind: 

 
2 Zweitwohnungen zur Querfinanzierung von bestehenden oder neuen strukturierten Beherber-

gungsbetrieben (Art. 8 Abs. 1 �t 3 ZWG) werden nur im Rahmen einer projektbezogenen Nutzungs-
planung auf Stufe Grundordnung bewilligt. Die Gemeinde kann die Bewilligung von der Ausschei-
dung einer Hotelzone sowie von weiteren sichernden Auflagen abhängig machen.  
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3 Zweitwohnungen im Zusammenhang mit der Umnutzung von unrentablen strukturierten Beher-
bergungsbetrieben im Sinne von Art. 8 Abs. 4 ZWG werden grundsätzlich nicht bewilligt. Aus-
nahmsweise können im Rahmen einer projektbezogenen Nutzungsplanung auf Stufe Grundord-
nung Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung bewilligt werden, sofern der Beherbergungsbe-
trieb in reduziertem Umfang weitergeführt wird oder die Zulassung von Zweitwohnungen durch 
eine andere Gegenleistung zugunsten der Allgemeinheit (z.B. Weiterführung eines bestehenden 
Restaurationsbetriebes oder Umnutzung zu einem anderen im öffentlichen Interesse liegenden 
Zweck) ausgeglichen wird. Der Anteil an Zweitwohnungen wird von der Gemeinde im Rahmen der 
projektbezogenen Nutzungsplanung nach Massgabe der vereinbarten Gegenleistungen zuguns-
ten der Allgemeinheit festgelegt. Er soll in der Regel auf 30 %, maximal jedoch auf 40 % der Haupt-
nutzfläche beschränkt werden.  

 
 
Altrechtliche Wohnungen (9 komZWG) Art. 77 
 
1 Für Bauvorhaben an altrechtlichen Wohnungen im Sinne von Art. 10 ZWG gelten unter Vorbehalt 

von Abs. 2 die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen ohne weitergehende 
kommunale Nutzungsbeschränkungen.  

 
2 Wohnungen die von der Gemeinde unter der Herrschaft der bisherigen Bestimmungen über die 

Kontingentierung des Zweitwohnungsbaus (Art. 43.4 und 43.5 der Teilrevision des Baugesetzes 
vom 25. Oktober 2009/26. Januar 2010) als Erstwohnungen bewilligt wurden, sind weiterhin ent-
sprechend ihrer Zweckbestimmung als Erstwohnung zu nutzen. Sie dürfen frühestens nach 20 
Jahren effektiver Nutzung in Zweitwohnungen umgewandelt werden.  

 
3 Vorbehalten bleiben die allgemeinen Bauvorschriften und die Zonenvorschriften sowie die Er-

schliessungsvorschriften des Baugesetzes. 
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3. Sicherheit und Gesundheit 

Im Allgemeinen (27, 31) Art. 78 
 
1 Für die Ausführung, den Betrieb und Unterhalt von Bauten und Anlagen gelten ergänzend zu den 

einschlägigen Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung die nachfolgenden 
Bestimmungen. 

 
2 Die Gemeinde Celerina/Schlarigna gilt als Radongebiet. Bei Neubauten und Umbauten sowie Ge-

bäudesanierungen sind geeignete bauliche Massnahmen zu ergreifen, sofern die Radongas-Kon-
zentration über dem gemäss Bundesrecht festgelegten Richtwert liegt. Liegt die Radongas-Kon-
zentration bei bestehenden Gebäuden in Wohn- und Aufenthaltsräumen über dem gemäss Bun-
desrecht festgelegten Grenzwert, ist das Gebäude auf Kosten der Eigentümerin bzw. des Eigentü-
mers zu sanieren. Die Messung der Radongas-Konzentration hat durch die Bauherrschaft zu erfol-
gen. 

 
3 Bestehende Bauten und Anlagen, die den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügen, sind 

bei Umbauten und Renovationen den geltenden Vorschriften anzupassen. In besonderen Fällen, 
namentlich bei geschützten Bauten und Anlagen sowie bei Bauten von kulturhistorischer Bedeu-
tung und bei ortsbildprägenden Bauten können Ausnahmen gestattet werden. 

 
 
Wohnhygiene (28) Art. 79 
 
1 Wohn- und Schlafräume sollen in der Regel im Mittel um ½ der Raumhöhe und mit mindestens 

einer Fassade vollständig über den Erdboden hinausragen. 
 
2 Arbeitsräume im Untergeschoss sind erlaubt. Diese müssen jedoch einwandfrei belüftet, beleuch-

tet und isoliert sein. 
 
 
Kinderspielplätze und Nebenräume (44) Art. 80 
 
1 Beim Neubau von Mehrfamilienhäusern ausserhalb der Dorfzone ist auf privatem Grund eine Flä-

che für besonnte und vor dem Verkehr geschützte Kinderspielplätze von ausreichender Grösse 
bereitzustellen. 

 
2 Beim Neubau von Mehrfamilienhäusern sowie nach Möglichkeit bei Wohnbausanierungen sind 

10 % der gesamten Hauptnutzfläche gemäss SIA Norm 416 als Estrich-, Keller-, Ski-, Velo-, Bastel- 
und allgemeine Nebenräume ausserhalb der Wohnungen bereitzustellen. 

 
 
Emissionen von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen (33) Art. 81 
 
1 Die Baubehörde kann den Betrieb mechanischer Anlagen wie Heugebläse, Heubelüftungen und 

ähnliches zeitlich beschränken oder die nötigen Vorkehren zur Verminderung der Emissionen ver-
langen. 
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Dachwasser und Schneefang (32) Art. 82 
 
1 Bei Neubauten und wesentlichen Umbauten ist dafür zu sorgen, dass Dachwasser und anderes 

Abwasser von Grundstücken nicht auf öffentliche Strassen, Wege und Plätze abfliessen kann. 
 
2 Wird durch abfliessendes Dachwasser, andere Abwasser oder Eis- und Schneerutsche von beste-

henden Gebäuden und Anlagen die Sicherheit auf öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen be-
einträchtigt, kann die Baubehörde geeignete Vorkehren wie z. B. Schneefangvorrichtungen zur 
Beseitigung der Gefährdung verfügen. 

 
3 Kommt der Eigentümer dieser Weisung nicht nach, lässt die Baubehörde die notwendigen Arbei-

ten auf seine Kosten ausführen. 
 
 
Bauarbeiten (34) Art. 83 
 
1 Bei Bauarbeiten und Transporten aller Art sind die zum Schutze der Arbeiter, der Anwohner und 

der Strassenbenützer sowie die zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs und öffentlicher oder pri-
vater Anlagen erforderlichen Massnahmen zu treffen.  

 
2 Die Baubehörde ist befugt, bei Bauarbeiten und Transporten, die Lärm, Staub und lästige Gerüche 

verursachen, zum Schutz der Wohnbevölkerung die Bauzeiten zu bestimmen. Im Übrigen gelten 
die Bestimmungen der Lärmverordnung. 

 
3 Baustellenabwasser ist je nach Abwasserart und Anfall zu behandeln, bevor es mit Bewilligung der 

zuständigen kantonalen Behörde in die Kanalisation oder in einen Vorfluter eingeleitet wird. Das 
Verbrennen von Abfällen auf Baustellen ist untersagt. 

 
 
Unterhalt und Betrieb (31) Art. 84 
 
1 Bauten und Anlagen sind stets in gutem Zustand zu halten. Dem Unterhalt von Bauten von kultur-

historischer Bedeutung sowie der Pflege geschützter Kulturobjekte ist besondere Beachtung zu 
schenken.  

 
2 Gefährdet ein mangelhaft unterhaltenes Bauwerk Menschen, Tiere oder fremdes Eigentum, wirkt 

es verunstaltend auf das Orts- oder Landschaftsbild oder wird eine Baute von kulturhistorischer 
Bedeutung dem Zerfall ausgesetzt, verpflichtet die Baubehörde die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen diese den Weisungen in der angesetzten Frist 
nicht nach, lässt die Baubehörde die erforderlichen Massnahmen auf ihre Kosten durch Dritte 
ausführen. 

 
3 Diese Vorschriften gelten sinngemäss auch für Einfriedungen, Mauern, Werklager und Bauplätze, 

Erschliessungswerke sowie Geländeveränderungen, die durch Abgrabungen, Auffüllungen, Stein-
brüche usw. entstanden sind.  
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4. Energieeffizientes Bauen 

Energiehaushalt (29) Art. 85 
 
1 Neubauten, wesentliche Umbauten und Erweiterungen haben den jeweils geltenden eidgenössi-

schen und kantonalen Energievorschriften zu entsprechen. 
 
2 Die Baubehörde unterstützt Massnahmen zur Verminderung des Energieverbrauchs. Sie erleich-

tert in ihrer Bewilligungspraxis insbesondere die Verwendung von Alternativenergien.  
 
 
Energieanlagen (�t) Art. 86 
 
1 Anlagen zur Nutzung von alternativen Energiequellen sind im Rahmen der technischen Möglich-

keiten gut ins Orts- und Landschaftsbild einzufügen. Die Baubehörde zieht bei Bedarf externe 
Fachleute für die technische und gestalterische Beurteilung bei. Die Kosten gehen zu Lasten der 
Bauherrschaft. 

 
2 Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind in die Gebäudeoberfläche einzugliedern oder in 

die Umgebung einzupassen. In den Dorfzonen sowie auf Bauten von kulturhistorischer Bedeutung 
und auf ortsbildprägenden Bauten dürfen Solaranlagen auf den Dächern nur angebracht werden, 
wenn sie in die Dachfläche und Dachneigung integriert sind und eine positive Beurteilung der Bau-
beratung vorliegt. 

 
3 Erdsonden (Geothermie) haben unterirdisch einen Grenzabstand von 3.0 m einzuhalten. Vorbe-

halten bleiben Unterschreitungen gemäss KRG. 
 
 
 
5. Gestaltung 

Gestaltung (18) Art. 87 
 
1 Bauten und Anlagen sind nach den Regeln der Baukunst so zu gestalten und einzuordnen, dass 

mit der Umgebung und der Landschaft eine gute Gesamtwirkung entsteht. 
 
2 Bei Bauvorhaben an Bauten von kulturhistorischer Bedeutung oder in deren Umgebung sind die 

Gestaltungsgrundsätze der ortsüblichen traditionellen Bauweise zu berücksichtigen. Diese sind in 
den Gestaltungsrichtlinien umschrieben. 

 
3 Um an geeigneten Lagen Aussichten oder Durchblicke zu gewährleisten, kann die Baubehörde die 

Stellung eines Gebäudes festlegen und die Dachgestaltung vorschreiben.  
 
4 Veränderungen des bestehenden Terrainverlaufes, Mauern, Abgrabungen, Aufschüttungen usw. 

sind auf das Unerlässliche zu beschränken und dürfen das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-
trächtigen. 

 
5 Unumgängliche Abgrabungen und Aufschüttungen werden nur gestützt auf Umgebungsgestal-

tungspläne bewilligt. Das Gelände ist nach Abschluss der Arbeiten zu begrünen oder mit Bäumen 
oder Sträuchern zu bepflanzen. 
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6 Bei der Errichtung grösserer Parkierungsflächen ist der Anpassung an die Umgebung besondere 

Beachtung zu schenken. Die Baubehörde trifft die erforderlichen Massnahmen, damit bestehende 
und künftige Parkplätze das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. 

 
7 Die Baubehörde kann, sofern notwendig, die Gestaltungsberatung beiziehen. Sie entscheidet über 

allfällige Auflagen hinsichtlich der Gestaltung. Sie kann insbesondere auch ein Gesuch um einen 
Vorentscheid verlangen. 

 
 
Dächer (20) Art. 88 
 
1 Die Dachgestaltung ist den ortsüblichen Formen, Farben und Materialien anzupassen. Die 

Dachränder bei Traufe und Ortgang sind mit schlanken Konturen entsprechend den historischen 
Vorbildern auszubilden. 

 
2 In der Dorfzone sind nur Dächer mit einer Neigung von 20-28° a.T. gestattet. In den übrigen Zonen 

darf die Dachneigung nicht weniger als 20° a.T. betragen. 
 
3 In der Gewerbezone Pontresina sind alle Bauten mit Satteldächern auszuführen. 
 
4 Flachdächer sind nur ausnahmsweise für Gewerbebauten und An- und Nebenbauten sowie für 

Bauten in der Hotelzone und der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen erlaubt. 
 
5 Dachaufbauten, Dacheinschnitte oder Dachflächenfenster sind grundsätzlich gestattet, doch darf 

ihre Gesamtlänge (ein oder mehrere Elemente zusammen) bei geneigten Dächern pro Dachflügel 
in der Summe maximal 1/3 der zugehörigen Gebäudelänge betragen. 

 
6 Bei Bauvorhaben in den Dorfzonen sowie an Bauten von kulturhistorischer Bedeutung werden 

Dachaufbauten, Dacheinschnitte oder Dachflächenfenster nur mit grösster Zurückhaltung bewil-
ligt. Dachaufbauten dürfen pro Einzelelement eine Breite von maximal 2.0 m (Aussenmass) und 
Dacheinschnitte eine Breite von maximal 2.80 m (Dachöffnung) nicht überschreiten. Sie dürfen 
ausserdem nicht mit dem First vereinigt werden. Die Gestaltungsberatung ist beizuziehen. Nicht 
als Dachaufbauten gelten Kamine, Entlüftungen und dergleichen.  

 
 
Balkone (21) Art. 89 
 
1 Offene Balkone dürfen höchstens 1/3 der Fassadenlänge betragen. Diese Einschränkung gilt nicht 

für Bauvorhaben in der Hotelzone.  
 
2 Auskragende Balkone dürfen nicht über Gebäudeecken geführt werden. 
 
3 Balkonbrüstungen aus Glas sind nicht gestattet. 
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Einfriedungen (22) Art. 90 
 
1 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Lebhäge sind nur zulässig für Nutz- und Ziergärten sowie 

im Bereich von Gefahrenstellen, wo sie zum Schutz von Menschen und Tieren unerlässlich sind. 
 
2 Einfriedungen sind gut zu gestalten und haben sich in das Orts- und Landschaftsbild einzufügen. 

Es dürfen nur die in den Gestaltungsrichtlinien dargestellten Arten von Einfriedungen erstellt wer-
den. Stacheldrahtzäune sind auf dem ganzen Gemeindegebiet verboten. 

 
3 Offene Zäune entlang von Strassen dürfen an die Grenze gestellt werden. Bei geschlossenen Zäu-

nen und Mauern ist ein Strassenabstand von 0,7 m einzuhalten. Der Bodenstreifen zwischen 
Strasse und Einfriedung ist vom Grundeigentümer zu unterhalten. 

 
4 Die Baubehörde kann störende Zäune, Mauern, Wände und Lebhäge verbieten, ihre Beseitigung 

anordnen oder einen angemessenen Unterhalt verlangen. 
 
 
Reklamen (23) Art. 91 
 
1 Das Dorf und das weitere Gemeindegebiet sollen möglichst von Reklamen frei bleiben.  
 
2 Reklameanlagen wie Schilder, Leuchtreklamen, Schaukästen sowie Verkaufsautomaten sind nur 

gestattet, soweit sie das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. Bewegliche 
oder mit zeitlichen Impulsen versehene Leuchtreklamen oder Anlagen mit akustischer Wirkung 
sind nicht gestattet. 

 
3 Plakate dürfen nur an den von der Baubehörde bezeichneten Stellen angebracht werden. Rekla-

men, mit Ausnahme von Hinweistafeln für ortsansässige Betriebe sind nur an Geschäftshäusern 
für die dort hergestellten oder angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zulässig. 

 
4 Leuchtreklamen mit mehr als 40 cm Schrifthöhe dürfen in der Regel auf dem ganzen Gemeinde-

gebiet nicht angebracht werden. Für Firmenschilder (Logos) können Ausnahmen gestattet wer-
den, sofern sie das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. 

 
5 Reklamen im Bereich von Kantonsstrassen erfordern eine Bewilligung des Tiefbauamtes Graubün-

den.  
 
 
Antennen (23) Art. 92 
 
1 Aussenantennen für Radio- und Fernsehempfang werden nur bewilligt, wenn eine Antenne im 

Innern des Hauses oder der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne ausgeschlossen sind.  
 
2 Visuell wahrnehmbare Mobilfunkanlagen werden in der Dorfzone, den Dorferweiterungszonen 

sowie in den Wohnzonen, den Zonen für öffentlichen und einheimischen Wohnungsbau wie auch 
in den Wohn- Gewerbezonen nur bewilligt, wenn sie einen funktionalen Bezug zu diesen Zonen 
aufweisen und von ihren Dimensionen und ihrer Leistungsfähigkeit her der in reinen Wohnzonen 
üblichen Ausstattung entsprechen. 
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3 Mobilfunkanlagen an geschützten Bauten sowie an Bauten von kulturhistorischer Bedeutung und 
in der massgeblichen Umgebung derselben sind nur gestattet, wenn sie vom öffentlichen Grund 
oder von öffentlich zugänglichen Räumen nicht wahrgenommen werden können und sie Gestalt 
und Wirkung der Bauten in keiner Weise beeinträchtigen. Durch die Installation einer Mobilfunk-
anlage darf ausserdem die materielle Substanz von geschützten Bauten sowie von Bauten von 
kulturhistorischer Bedeutung nicht beeinträchtigt werden.  

 
4 Die Anzahl der erforderlichen Standorte von Mobilfunkanlagen ist möglichst gering zu halten. So-

weit technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar, ist bei der Erstellung von neuen 
Mobilfunkanlagen sowie bei Änderungen bestehender Anlagen im Sinne von Ziffer 62 Abs. 5 An-
hang 1 der Verordnung über den Schutz von nichtionisierender Strahlung (NISV) eine Standorte-
valuation vorzunehmen und die gemeinsame Nutzung vorhandener Anlagen zu prüfen. Die Ge-
suchstellenden haben im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens darzulegen, wie das Bauvorha-
ben diese Zielvorgabe berücksichtigt und welche Anstrengungen sie diesbezüglich unternommen 
haben. Die Ergebnisse der Standortevaluation sind dabei nachvollziehbar aufzuzeigen.  

 
 
Beleuchtungen (�t) Art. 93 
 
1 Das ständige oder zeitlich befristete Beleuchten von Bauten und Anlagen sowie von Landschaften 

innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes ist nicht gestattet. 
 
2 Die Baubehörde kann ausnahmsweise und zeitlich befristet das Beleuchten einzelner Bauten und 

Anlagen gestatten, wenn hierfür ein erhebliches öffentliches Interesse besteht und die Nachtruhe 
der Bevölkerung nicht beeinträchtigt wird und überdies keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Menschen und Tiere sowie auf das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild und die Verkehrssicher-
heit zu erwarten sind.  

 
3 Dekorbeleuchtungen von Gebäuden in der Zeit von November bis Januar sind gestattet und be-

dürfen keiner Bewilligung.  
 
 
Campieren (25) Art. 94 
 
1 Die Anlage und der Betrieb von Campingplätzen sind ausserhalb einer Campingzone auf dem gan-

zen Gemeindegebiet verboten. Organisierte Zeltlager sind mit Bewilligung des Gemeindevorstan-
des möglich. 

 
2 Das Aufstellen von einzelnen Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten oder ähnlichen Einrichtungen 

ist ausserhalb der Bauzonen und einer Campingzone verboten. Ausgenommen ist das Aufstellen 
von Zelten bei Hochgebirgstouren. 

 
3 In den Bauzonen oder einer Campingzone dürfen einzelne Zelte sowie Wohnwagen oder Wohn-

mobile zu Wohnzwecken vorübergehend aufgestellt werden. Der Gemeindevorstand kann ein-
schränkende Anordnungen treffen. 

 
4 Das ständige Stationieren bewohnter Wohnwagen oder Wohnmobile ist auch innerhalb der 

Bauzone oder einer Campingzone untersagt. 
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6. Verkehr 

 
A.  Verkehrsanlagen 

Verkehrssicherheit (39, SR 8) Art. 95 
 
1 Bauliche Anlagen jeder Art, Pflanzen, Einmündungen, Ausfahrten und Ausgänge auf Strassen, 

Wege und Plätze dürfen die Benützer der Verkehrsanlagen nicht gefährden. 
 
2 Die Baubehörde kann die Verbesserung oder Beseitigung gefährlicher Anlagen oder Pflanzen ver-

fügen. Die dadurch entstehenden direkten Kosten sind dem betroffenen Grundeigentümer zu ver-
güten. 

 
3 Im Bereich von Kantonsstrassen dürfen neue Anlagen oder Abänderungen bestehender Anlagen 

nur mit Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde gestattet werden. 
 
 
Strassenverzeichnis (24) Art. 96 
 
1 Der Gemeindevorstand erlässt ein Strassenverzeichnis. 
 
2 Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Neubauten und bestehenden Bauten sind verpflichtet, 

an den Gebäuden auf eigene Kosten Gebäudenummernschilder gemäss besonderer Verordnung 
anzubringen. Diese sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit leserlich sind. 

 
 
B.  Abstellplätze für Motorfahrzeuge 

Pflichtparkplätze (40) Art. 97 
 
1 Bei allen Neubauten und wesentlichen Umbauten insbesondere auch bei der Erstellung touristi-

scher Beförderungsanlagen hat die Bauherrschaft auf eigenem Grund und Boden genügend Ab-
stellplätze für Motorfahrzeuge zu erstellen oder die Benützung von Abstellplätzen auf fremdem 
Boden vertraglich sicherzustellen. 

 
2 Die Parkierungsanlagen müssen nach Lage und Grösse, Anordnung und Ausbau geeignet sein und 

ganzjährig gefahrlos benützt werden können. Die Baubehörde orientiert sich bei der Bewilligung 
von Parkierungsanlagen an den VSS-Normen. Sie kann in besonderen Fällen davon abweichen.  

 
3 Wertvolle Baumbestände und Gärten sowie für das Ortsbild bedeutsame Räume wie Innenhöfe, 

Plätze oder Mauern und Einfriedungen dürfen nicht für die Anlage von Abstellplätzen beseitigt 
oder beansprucht werden. 

 
4 Parkierungsanlagen dürfen ihrem Zweck nicht entfremdet werden. Führt der Verkauf oder die 

Vermietung an Dritte zu einer Reduktion der tatsächlich benötigten gesetzlichen Abstellplätze, 
kann die Baubehörde die Eigentümer der betreffenden Liegenschaft zur Wiederherstellung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Zahl von Abstellplätzen verpflichten. 
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5 Es ist ein Abstellplatz vorzusehen: 
 

- pro 100 m² aGF Wohnen, mindestens aber pro Wohnung 
- pro 30 m² Nettogeschossfläche Büro oder Laden 
- pro 3 Betten in Hotels und Pensionen (Gäste- und Personalbetten) 
- pro 8 m² Nettogeschossfläche Restauration (ohne Hotelspeisesäle). 

 
 Für die übrigen Bauten und Anlagen bestimmt die Baubehörde die Anzahl der Abstellplätze, wobei 

sie sich an die VSS-Normen hält. 
 
 Bei strukturierten Beherbergungsbetrieben kann der Gemeindevorstand gestützt auf ein Mobili-

tätskonzept die Anzahl Pflichtparkplätze um maximal 20 % herabsetzen.  
 
6 Die Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen können zur Schaffung der für Neubauten vor-

geschriebenen Abstellplätze oder zur Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage verpflichtet wer-
den, sofern es die Verhältnisse erfordern. 

 
 
Ersatzabgabe (41) Art. 98 
 
1 Ist die Anlage von Abstellplätzen auf eigenem oder durch Vertrag gesicherten fremden Boden 

nicht möglich und ist der Grundeigentümer auch nicht an einer Gemeinschaftsanlage beteiligt, 
hat er eine einmalige Ersatzabgabe zu bezahlen. 

 
2 Die Ersatzabgabe beträgt für jeden fehlen�����v���}�(�(���v���v�������•�š���o�o�‰�o���š�Ì���&�Œ�X���ï�[�ó50.�t und für jeden feh-

lenden Abstellplatz in Einstellhallen oder Garagen Fr. 12�[�ñ00.�t. Dieser Betrag entspricht dem Zür-
cher Index der Wohnbaukosten (Basis April 2010 = 100) am 1. April 2015 von 101.0 Punkten. Ver-
ändert sich der Index um jeweils 10 Punkte, erhöht oder ermässigt sich die Ersatzabgabe ebenfalls 
um 10 % 

 
3 Die Ersatzabgabe wird dem Abgabenpflichtigen von der Baubehörde mit der Baubewilligung in 

Rechnung gestellt und ist vor Baubeginn zu bezahlen. Der Ertrag der Abgaben ist für die Erstellung 
öffentlicher Parkplätze zu verwenden. Die Ersatzabgabe gibt keinen Anspruch auf einen bestimm-
ten öffentlichen Parkplatz. 

 
4 Die Baubehörde kann in Fällen, in denen die Voraussetzung für die Leistung einer Ersatzabgabe 

erfüllt sind, die Grundeigentümer auch verpflichten, anstelle der Leistung einer Ersatzabgabe die 
erforderlichen Pflichtparkplätze bei der Gemeinde zu mieten.  Wird das Mietverhältnis später auf-
gelöst, ist die Ersatzabgabe nachzuzahlen. 

 
 
Anordnung (42) Art. 99 
 
1 Bei Wohnbauten sind 2/3 der vorgeschriebenen Dauerparkplätze in Garagen oder Einstellhallen 

unterzubringen. Für die übrigen Bauten und Anlagen bestimmt die Baubehörde den Anteil der 
Garagen und Einstellhallen. 

 
2 Garagen, Autoabstellplätze, Einstellhallen und Zufahrten sind so in die Umgebung einzufügen, 

dass sie nach aussen nicht störend in Erscheinung treten. 
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3 Bei Einstellhallen und Garagen mit direkter Ausfahrt auf öffentliche Strassen ist ein Vorplatz vor-
zusehen, so dass ein Fahrzeug abgestellt werden kann, ohne den öffentlichen Strassenraum zu 
beanspruchen. 

 
4 Ausfahrten und Rampen sind grundsätzlich gemäss VSS-Normen zu projektieren und auszuführen. 

Zwischen der Strassengrenze und dem Beginn der Rampe muss ein Vorplatz mit einer Neigung 
von höchstens 5 % und von mindestens 4 m Länge vorhanden sein. 

 
5 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Baubehörde Ausnahmen von den Vorschriften in 

Absatz 3�t4 gestatten. 
 
 
 
7. Versorgung und Entsorgung 

Werkleitungen (�t) Art. 100 
 
1 Öffentliche Werkleitungen werden in der Regel im Strassengebiet oder innerhalb genehmigter 

Baulinien verlegt. Muss eine öffentliche Leitung Privatgrundstücke durchqueren, so ist der Bau 
der Leitung samt zugehörigen Anlagen auf privatem Boden gegen angemessene Entschädigung zu 
dulden. Die Entschädigung wird im Streitfall durch die zuständige Enteignungskommission festge-
setzt. 

 
2 Ändern sich die Bedürfnisse des belasteten Grundstückes, so ist die Leitung auf Kosten der Ge-

meinde zu verlegen, sofern nicht bei der Begründung des Durchleitungsrechtes eine andere Re-
gelung getroffen worden ist.  

 
3 Das Durchleitungsrecht für private Leitungen richtet sich nach Art. 691 ZGB. 
 
 
Abwässer (32, 35) Art. 101 
 
1 Abwässer von Bauten und Anlagen sind nach den eidgenössischen und kantonalen Vorschriften 

über den Schutz der Gewässer sowie nach Massgabe des Generellen Entwässerungsplans zu be-
handeln und zu entsorgen. 

 
2 Meteorwasser ist nach den Vorgaben des Generellen Entwässerungsplans nach Möglichkeit auf 

dem Grundstück zu versickern oder in Meteorwasserleitungen abzuleiten. Nicht verschmutztes 
Abwasser, das stetig anfällt, darf weder direkt noch indirekt einer zentralen Abwasserreinigungs-
anlage zugeleitet werden. 

 
3 Einzelheiten bestimmt das Gesetz über die Abwasserbehandlung. 
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8. Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 

Beanspruchung von öffentlichem Grund und Boden sowie der öffentlichen Gewässer (36) Art. 102 
 
1 Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichem Grund und Boden ist nur mit Bewilligung des Ge-

meindevorstandes und gegen Entrichtung einer Gebühr zulässig. 
 
2 Der Gemeindevorstand kann insbesondere für Bauarbeiten die vorübergehende Benützung des 

öffentlichen Grundes bewilligen. Mit der Bewilligung sind die für die Sicherung des öffentlichen 
Verkehrs und der öffentlichen Anlagen notwendigen Bedingungen und Auflagen zu verbinden. 

 
3 Eine über den gesteigerten Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung an öffentlichem 

Grund und Boden oder an öffentlichen Gewässern ist nur mit Konzession der Gemeindeversamm-
lung zulässig. 

 
 
Benützung des öffentlichen Luftraumes (37) Art. 103 
 
1 Die Benützung des öffentlichen Luftraumes kann gestattet werden für: 
 

1. Fensterläden, Tür- und Torflügel, sofern keine andere Lösung möglich ist. 
 

2. Balkone, Erker und andere ausladende Gebäudeteile von höchstens einem Drittel Gebäudelänge 
sowie Dachvorsprünge, wenn sie mindestens 3 m über öffentliche begehbaren Flächen und 4,5 
m über dem Strassenniveau angebracht werden und nicht mehr als 1 m in den öffentlichen Luft-
raum ragen. 

 
3. Storen, Reklamevorrichtungen, Schaukasten, Ventilatoren und ähnliche Anlagen, wenn Gewähr 

dafür besteht, dass sie den Verkehr nicht beeinträchtigen und das Strassenbild nicht verunstalten. 
 
 
Beanspruchung des Privatbodens  (38) Art. 104 
 
1 Die Gemeinde ist berechtigt, Hydranten, Tafeln mit Strassennamen, Verkehrssignale, Angaben 

über Wasserleitungen, Höhen- und Vermessungsfixpunkte sowie Vorrichtungen für die öffentli-
che Beleuchtung usw. auf Privatgrundstücken oder an Privatbauten unentgeltlich anzubringen.  

 
2 Berechtigten Wünschen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ist Rechnung zu tra-

gen. 
 
 
Vorübergehende Nutzung fremden Bodens (�t) Art. 105 
 
1 Bei Bauvorhaben in der Bauzone ist die Bauherrschaft berechtigt, fremden Boden als Baustellen-

zufahrt, zur Lagerung von Material und Maschinen, zur Einlassung von Erdankern oder zu ver-
gleichbaren Zwecken vorübergehend und gegen Entschädigung in Anspruch zu nehmen, sofern 
dies für Vorbereitungshandlungen oder für die Ausführung des Bauvorhabens unumgänglich ist. 
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2 Die durch Abs. 1 gewährten Rechte sind möglichst schonend auszuüben. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten oder einzelner Etappen hat die Bauherrschaft alle Vorrichtungen zu entfernen und den 
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 

 
3 Die Bauherrschaft hat eine beabsichtigte Inanspruchnahme dem Betroffenen rechtzeitig, mindes-

tens jedoch zwei Monate im Voraus und unter Angabe der angebotenen Entschädigung für die 
vorübergehende Inanspruchnahme schriftlich und mit Kopie an die Gemeinde mitzuteilen. Stimmt 
der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung der Inanspruchnahme nicht zu oder können 
sich die Beteiligten über die Höhe der angemessenen Entschädigung nicht einigen, entscheidet 
auf Begehren einer Partei die kommunale Baubehörde innert 20 Tagen mittels anfechtbarer Ver-
fügung über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme und / oder die Höhe der Entschädigung. 

 
4 Allfällige Schäden am betroffenen Grundstück, die sich aus einer vorübergehenden Inanspruch-

nahme ergeben, sind durch die Bauherrschaft innert nützlicher Frist zu beheben. Bleibt die Bau-
herrschaft untätig, trifft die Baubehörde auf Antrag die erforderlichen Massnahmen zur Behebung 
der Schäden und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf Kosten der Bauherrschaft.  

 
5 Für dauerhafte Beanspruchungen von fremden Eigentum, namentlich für die Einlassung von An-

kern, welche im Erdreich verbleiben, bedarf es der üblichen Dienstbarkeitsverträge.  
 
 
 

VI Erschliessungsordnung 

 
1. Allgemeines 

Erschliessung und Ausstattung (68, 76) Art. 106 
 
1 Die Baubehörde sorgt nach den Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Raumplanungs-

gesetzgebung, des Baugesetzes und der Erschliessungsgesetze für die Planung und Ausführung 
der Erschliessung. Sie erstellt Übersichten über den Stand der Überbauung, Erschliessung und 
Baureife und erlässt das Erschliessungsprogramm. 

 
2 Die Ausstattung des Gemeindegebietes richtet sich nach den besonderen Gesetzeserlassen und 

den Beschlüssen der Gemeindeversammlung. 
 
3 Die Gemeinde deckt ihre Auslagen für die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt und die Erneue-

rung (Sanierung, Ersatz) der öffentlichen Erschliessungsanlagen durch die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren. Soweit besondere Umstände vorliegen, trägt sie die Restkosten aus allgemeinen 
Mitteln.  

 
4 Für den Bau und die Erneuerung von öffentlichen Verkehrsanlagen werden Beiträge erhoben. Die 

Festlegung und der Bezug der Beiträge erfolgt im Quartierplanverfahren oder in einem Beitrags-
verfahren nach den Bestimmungen der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung. Die Finanzie-
rung von öffentlichen Versorgungs- und Entsorgungsanlagen richtet sich nach den Bestimmungen 
der Erschliessungsgesetze.  
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Erschliessungsprogramm (�t) Art. 107 
 
1 Die Baubehörde ist zuständig für den Erlass des Erschliessungsprogramms. Dieses wird von der 

Planungs- und Baukommission erarbeitet. 
 
2 Die Baubehörde legt den Entwurf für das Erschliessungsprogramm in der Gemeinde während 30 

Tagen öffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und im 
Kantonsamtsblatt bekannt. Während der öffentlichen Auflage können Interessierte bei der Bau-
behörde Vorschläge und Einwendungen einbringen. Diese prüft die Eingaben, entscheidet über 
allfällige Anpassungen und erlässt das Erschliessungsprogramm. 

 
 
Erschliessungsgesetze (68) Art. 108 
 
1 Die Erschliessungsgesetze regeln in Ergänzung des Baugesetzes die Projektierung, die Erstellung 

und technische Gestaltung, die Benützung, den Betrieb, den Unterhalt und die bedarfsgerechte 
Erneuerung der öffentlichen und privaten Erschliessungsanlagen, insbesondere in den Bereichen 
der Wasserversorgung, der Abwasserbehandlung und der Abfallbewirtschaftung, soweit nicht ein-
zelne Aufgaben der Region, konzessionierten Trägerschaften oder Privaten übertragen sind. Sie 
legen die Anschlusspflichten und Anschlussvoraussetzungen fest.  

 
2 Die Erschliessungsgesetze regeln ferner die Deckung der Aufwendungen der Gemeinde für den 

Bau, den Betrieb, den Unterhalt und die Erneuerung der öffentlichen Versorgungs- und Entsor-
gungsanlagen. Sie legen insbesondere fest, welche Versorgungsanlagen nach den Bestimmungen 
der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung über Beiträge und welche über Gebühren finanziert 
werden. Soweit Gebühren erhoben werden, bestimmen die Gesetze den Kreis der Gebühren-
pflichtigen, die Bemessungsgrundlagen und die Gebührenansätze sowie das Verfahren für die 
Veranlagung und den Bezug der Gebühren.  

 
3 Zuständig für den Erlass der Erschliessungsgesetze ist die Gemeindeversammlung.  
 
4 Für Erschliessungen im Rahmen von Arealplanungen und Quartierplanungen bleiben die Bestim-

mungen über die Quartierplanung vorbehalten. Soweit Vorschriften fehlen, sind die Bestimmun-
gen der Erschliessungsgesetze ersatzweise auch bei Quartierplanungen anwendbar. 

 
 
 
2. Projektierung und Bewilligung 

Generelle Projekte und Bauprojekte (74, 75) Art. 109 
 
1 Die generellen Projekte umfassen die Hauptanlagen der Wasserversorgung (GWP) und der Ab-

wasserbehandlung (GEP), die Verkehrsanlagen der Groberschliessung sowie Anlagen der Energie-
versorgung und der Abfallbewirtschaftung. 

 
2 Die Bauprojekte bestimmen Art, Umfang, Lage und bautechnische Gestaltung von Erschliessungs-

anlagen und weitere Einzelheiten. 
 
3 Die Bewilligung von Erschliessungsanlagen erfolgt im Baubewilligungsverfahren. 
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3. Ausführung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung  

 
A.  Öffentliche Erschliessungsanlagen 

Ausführung (69, 70) Art. 110 

 
1 Die Anlagen der Grund- und Groberschliessung werden von der Gemeinde erstellt. Die Ausfüh-

rung erfolgt nach den Vorgaben des Erschliessungsprogramms und der generellen Projekte. 
 
2 Anlagen der Feinerschliessung werden von der Gemeinde erstellt, wenn sie einer grösseren An-

zahl von Grundstücken dienen. Dienen sie nur einem einzigen oder wenigen Grundeigentümern, 
sind sie von den Grundeigentümern zu erstellen. 

 
3 Die Baubehörde sorgt nach Einholung der erforderlichen Kredite für die zeitgerechte Ausführung 

der Erschliessungsanlagen. 
 
4 Lehnt die Baubehörde Anträge Interessierter auf Durchführung der Feinerschliessung ab, ermäch-

tigt sie die Antragstellenden, die Anlagen nach den Plänen der Gemeinde als private Erschlies-
sungsanlagen zu erstellen. 

 
 
Betrieb, Unterhalt und Erneuerung (43, 69, 70, SR 11, 13) Art. 111 
 
1 Die Baubehörde sorgt im Rahmen der von der Gemeindeversammlung mit dem jährlichen Voran-

schlag bewilligten Kredite für einen einwandfreien Betrieb und angemessenen Unterhalt sowie 
die rechtzeitige Erneuerung aller gemeindeeigenen Erschliessungsanlagen. Den Bedürfnissen des 
Kurortes ist dabei besondere Beachtung zu schenken.  

 
2 Verunreinigungen von öffentlichen Verkehrsanlagen sind zu vermeiden. Die Gemeinde sorgt für 

eine periodische Reinigung der von ihr unterhaltenen Anlagen. 
 
3 Werden Verkehrsanlagen durch Private übermässig verschmutzt, sind diese von den Verursa-

chern auf eigene Kosten zu reinigen. Bei Vernachlässigung dieser Verpflichtung trifft die Baube-
hörde die erforderlichen Massnahmen. Sofern notwendig, ordnet sie die Ersatzvornahme an. 

 
 
Winterdienst Art. (SR 12) 112 

 
1 Die Verkehrsanlagen der Gemeinde werden während des Winters von der Gemeinde offengehal-

ten, soweit es den Bedürfnissen entspricht. 
 
2 Nach jedem Schneefall werden zuerst die Sammelstrassen, dann die Erschliessungsstrassen und 

schliesslich die Gemeindewege gepfadet. Soweit ein öffentliches Bedürfnis besteht, werden ein-
zelne Strassen nach der Räumung enteist.  

 
3 Die Gemeinde ist befugt, bei der Schneeräumung den Schnee mit Maschinen oder von Hand auf 

angrenzende private Grundstücke werfen zu lassen. Das Privateigentum ist zu schonen. 
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4 Private Zugänge werden von der Gemeinde nach der Räumung der Strassen so rasch als möglich 
wieder freigelegt.  

 
5 Die Baubehörde bezeichnet im Rahmen der von der Gemeindeversammlung gesprochenen Kre-

dite die jeweils zu räumenden Gemeindestrassen, Wege und Plätze. 
 
 
B.  Private Erschliessungsanlagen 

Allgemeines (71, 79) Art. 113 
 
1 Die Ausführung und Finanzierung von privaten Erschliessungsanlagen ist Sache der Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer. Dienen Erschliessungsanlagen mehreren Grundeigentümern 
gemeinsam, sind die Kosten für die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung von den Grund-
eigentümern selbst aufzuteilen. Besondere Regelungen bei Quartierplanungen bleiben vorbehal-
ten. 

 
2 Private Erschliessungsanlagen sind dauernd in gutem, funktionsfähigem und sauberem Zustand 

zu halten und rechtzeitig zu erneuern. Schäden an privaten Anlagen sind unverzüglich zu beheben.  
 
3 Die Schneeräumung auf privaten Strassen, Wegen und Plätzen ist Sache der Privaten. 
 
 
Gemeinschaftsanlagen und gemeinschaftliche Nutzung (71, 79) Art. 114 
 
1 Die Baubehörde kann die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer eines Quartiers und be-

nachbarter Grundstücke verpflichten, private Gemeinschaftsanlagen zu erstellen und die Anlagen 
auch Dritten gegen angemessene Entschädigung zur Verfügung zu stellen. Für grössere Gemein-
schaftsanlagen sind Quartierplanverfahren durchzuführen. 

 
2 Eigentümerinnen und Eigentümer privater Verkehrs- oder Versorgungs- und Entsorgungsanlagen 

können von der Baubehörde verpflichtet werden, Anlagen wie Privatstrassen, Zufahrten, Zu-
gangswege, Wasserleitungen, Kanalisationsleitungen gegen angemessene Entschädigung auch 
Dritten zur Verfügung zu stellen, soweit die Mitbenutzung im öffentlichen Interesse liegt. Gleich-
ermassen können Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer auch verpflichtet werden, Nach-
barn auch Rechte an ihrem Boden für die Ausführung eigener Erschliessungsanlagen zu gewähren 
(öffentliches Notwegrecht, Durchleitungsrechte). 

 
3 Die Kostenanteile an Gemeinschaftsanlagen sowie die Entschädigungen für die Mitbenützung pri-

vater Anlagen werden von der Baubehörde nach dem Vorteilsprinzip festgesetzt.  
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Übernahme durch die Gemeinde (71) Art. 115 
 
1 Die Gemeinde kann den Unterhalt und die Reinigung von privaten Verkehrs-, Versorgungs- oder 

Entsorgungsanlagen sowie den Winterdienst auf Privatstrassen gegen Verrechnung der Selbstkos-
ten übernehmen, wenn 

 
a) es die Mehrheit der beteiligten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer beantragt, oder 
 
b) die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ihrer Unterhaltspflicht nicht in genügender 

Weise nachkommen. 
 
 Die Kosten werden von der Baubehörde nach dem Vorteilsprinzip auf die Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer aufgeteilt. 
 
2 Die Gemeinde kann auf Antrag des Eigentümers durch Beschluss der Baubehörde private Er-

schliessungsanlagen, die dem Gemeingebrauch dienen oder gewidmet werden und den Normen 
der Gemeinde entsprechen, übernehmen. Die Übernahme hat unentgeltlich zu erfolgen, und es 
sind die Erschliessungsanlagen in das Eigentum der Gemeinde überzuführen.  

 
3 Vorbehalten bleibt die Übernahme privater Erschliessungsanlagen auf dem Enteignungsweg. 
 
 
C.  Sanierungen 

Sanierungsplanungen (�t) Art. 116 
 
1 Die Gemeinde überwacht den Zustand und die Funktionsfähigkeit der öffentlichen und der priva-

ten Erschliessungsanlagen. 
 
2 Sie stellt laufend Optimierungen nach dem neusten Stand der Technik und umfassende Erneue-

rungen durch frühzeitige Sanierungsplanungen sicher. 
 
3 Sind Erschliessungsanlagen eines Quartiers erneuerungsbedürftig oder fehlen klare rechtliche Re-

gelungen bezüglich Benützung, Unterhalt, Erneuerung und Finanzierung gemeinschaftlich genutz-
ter privater Erschliessungsanlagen, führt die Baubehörde eine Sanierungsquartierplanung durch.  
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VII Vollzugs- und Schlussbestimmungen 

Vollzug (111) Art. 117 
 
1 Der Gemeindevorstand wird mit dem Vollzug des Baugesetzes beauftragt. Er kann Aufgaben un-

tergeordneter Bedeutung an den Baufachchef, die Planungs- und Baukommission oder das Bau-
amt delegieren. 

 
2 Der Gemeindevorstand erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 
 
 
Rechtsmittel (115) Art. 118 
 
1 Verfügungen und Anordnungen der Planungs- und Baukommission, des Baufachchefs oder des 

Bauamtes bei der Anwendung des vorliegenden Gesetzes können innert 20 Tagen seit Mitteilung 
durch Einsprache bei der Baubehörde angefochten werden. 

 
 
Übergangsbestimmung (�t) Art. 119 
 
1 Über das Areal der Bergbahnen in Pradè und das Bahnhofareal werden im Nachgang zur vorlie-

genden Ortsplanungsrevision projektbezogene Nutzungsplanungen durchgeführt. Die betreffen-
den Gebiete sind im Zonenplan durch Planfenster gekennzeichnet. Bis zum Inkrafttreten der ent-
sprechenden Teilrevision gelten für die betroffenen Gebiete die nachfolgenden Bestimmungen. 

 
2 Für das Areal der Bergbahnen in Pradè, umfassend die Parzellen Nr. 814, 819 und 838, gelten bis 

zum Erlass einer projektbezogenen Nutzungsplanung auf Stufe Grundordnung die bisherigen Fest-
legungen der Grundordnung vom 15 . März 1999 / 7. Dezember 1999 samt nachfolgenden Revisi-
onen. Sollten die Bergbahnen auf die geplante Teilrevision verzichten oder sollte die Teilrevision 
nicht innert 5 Jahren seit Inkrafttreten der vorliegenden Revision der Grundordnung durch die 
Gemeindeversammlung beschlossen werden, gelten für das Areal der Bergbahnen die Vorschrif-
ten für die Wohn- Gewerbezone gemäss Art. 19 und 31 BauG. 

 
3 Für das Bahnhofareal, umfassend die im Planfenster gelegenen Teilflächen der Parzellen Nr. 108 

und 944 gelten bis zum Erlass einer projektbezogenen Nutzungsplanung auf Stufe Grundordnung 
die bisherigen Festlegungen der Grundordnung vom 15 . März 1999 / 7. Dezember 1999 samt 
nachfolgenden Revisionen. 

 
 
Aufhebung bisherigen Rechts (�t) Art. 120 
 
1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sämtliche widersprechenden früheren Erlasse der 

Gemeinde als aufgehoben, namentlich 
 

�x das Baugesetz vom 15 . März 1999 / 7. Dezember 1999 mit Revisionen vom 26. Mai 2003 / 9. 
September 2003, 29. März 2004 / 22. Juni 2004 und 26. Oktober 2009 / 26. Januar 2010 

�x das Strassenreglement vom 24. Juli 1978 sowie 
�x das Gesetz über Zweitwohnungen vom 16. April 2018 / 22. Oktober 2018 (kommunales Zweit-

wohnungsgesetz) 
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Inkrafttreten (116) Art. 121 
 
1 Das vorliegende Baugesetz tritt nach Annahme in der Gemeindeversammlung mit der Genehmi-

gung durch die Regierung in Kraft. 
 
2 Seine Bestimmungen sind auf alle Baugesuche und Quartierplanungen anwendbar, die bis zum 

Inkrafttreten des Baugesetzes noch nicht bewilligt bzw. genehmigt sind.  
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung Celerina/Schlarigna beschlossen am 20. Oktober 2025.
 
 
Namens der Gemeinde Celerina/Schlarigna: 
 
Der Präsident Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
Von der Regierung des Kantons Graubünden genehmigt gemäss Beschluss vom ........................ (Proto-
koll Nr. ............) 
 
Namens der Regierung: 
 
Der Präsident Der Kanzleidirektor 
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